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Vorvertragliche Informationen für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und für Fernabsatz-
verträge zum Girovertrag 

Diese Information steht nur in deutscher Sprache zur Verfügung. 

Name und Anschrift der Bank Zuständige Filiale 

Sparda-Bank Hessen eG 
Osloer Straße 2 
60327 Frankfurt am Main 

 

Telefon Telefon 

0 69 / 75 37 - 0  
  €/Minute Festnetzpreis; Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 €/Minute   €/Minute Festnetzpreis; Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 €/Minute 

  €/Anruf Festnetzpreis; Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 €/Minute   €/Anruf Festnetzpreis; Mobilfunkhöchstpreis: 0,42 €/Minute 

x  Kosten zusätzlicher Art fallen nicht an.   Kosten zusätzlicher Art fallen nicht an. 

Telefax Telefax 

0 69 / 75 37 - 769  
E-Mail E-Mail 

kontakt@sparda-hessen.de  

 
Gesetzlich Vertretungsberechtigter der Bank ist der Vorstand 

Markus Müller (Vors.), Michael Weidmann (stv. Vors.), Rüdiger Orth 
Name und Anschrift des für die Bank handelnden Vermittlers/Dienstleisters 

 
Eintragung im (Genossenschafts-)Register (Amtsgericht/Register-Nr.)  

Amtsgericht Frankfurt, Genossenschaftsregister Nummer 634 

Steuer- bzw. Umsatzsteueridentifikationsnummer 

DE 114 104 708 

 

Hauptgeschäftstätigkeit der Bank 

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.  

Zuständige Aufsichtsbehörde 

Die für die Zulassung von Kreditinstituten zuständige Aufsichtsbehörde ist die Europäische Zentralbank, Sonnemannstraße 22, 
60314 Frankfurt am Main, Deutschland (Postanschrift: Europäische Zentralbank, 60640 Frankfurt am Main, Deutschland); die für 
den Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main.  

Vertragssprache 

Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrags ist 
Deutsch.  

Rechtsordnung/Gerichtsstand 

Gemäß Nr. 6 Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gilt für den Vertragsschluss und die gesamte 
Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandklausel.  

Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung 

Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. 
angeschlossen. Dieses institutsbezogene Sicherungssystem hat die Aufgabe, drohende oder bestehende wirtschaftliche 
Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Instituten abzuwenden oder zu beheben. Alle Institute, die diesem 
Sicherungssystem angeschlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu vermeiden. 

Außergerichtliche Streitschlichtung 
Beschwerdestelle der Bank 

Sparda-Bank Hessen eG  
Qualitätsmanagement  
Osloer Straße 2  
60327 Frankfurt am Main 
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Außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglichkeiten 
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von 
Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines 
Basiskontovertrags für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzurufen 
(https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche 
Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, Schellingstraße 4, 10785 Berlin, E-Mail: 
kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten. 
 
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und 
Vorschriften des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem 
besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z. 
B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) beantworten. 
 
Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen Online-
Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) bereit. 
 
Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen. 
 

 
Informationen zum Girovertrag 
 
Wesentliche Leistungsmerkmale 
Die Bank richtet für den Kunden ein Konto in laufender Rechnung (Girokonto) ein, schreibt eingehende Zahlungen auf dem Konto 
gut und wickelt von ihm veranlasste Zahlungsvorgänge (z. B. Überweisung) zulasten dieses Kontos ab, soweit das Konto ausreichend 
Guthaben oder Kredit auf- weist. Im Einzelnen sind insbesondere folgende Dienstleistungen vom Girovertrag erfasst: 
 
- Kontoführung, 
- Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen, 
- Überweisungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr), 
- Daueraufträge, 
- Lastschriftbelastungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr), 
- Scheckinkasso, 
- eingeräumte und geduldete Überziehungsmöglichkeiten (Kontoüberziehung), 
- Scheckeinlösungen (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für den Scheckverkehr), 
- BankCard (Debitkarte) zur Bargeldauszahlung an in- und ausländischen Geldautomaten, zur Nutzung von SB-Terminals, zur 

bargeldlosen Zahlung an automatisierten Kassen im Rahmen des electronic cash- und Maestro-Systems (vgl. hierzu im 
Einzelnen die Sonderbedingungen für die BankCard), 

- Sparda-Kreditkarten (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für SpardaKreditkarten), 
- Online-Banking (vgl. hierzu im Einzelnen die Sonderbedingungen für das OnlineBanking), 
- Verwahrung von Einlagen, 
 
Die aktuellen Preise für die Dienstleistungen der Bank ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Auszug des Preis- und 
Leistungsverzeichnisses. Die Änderung von Zinsen und Entgelten während der Laufzeit des Girovertrags erfolgt nach Maßgabe von 
Nr. 12 der AGB. Soweit im Rahmen der Kontoführung Guthabenzinsen anfallen, sind diese Einkünfte steuerpflichtig. Bei Fragen 
sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen steuerlichen Berater wenden. Es gibt keinen 
Leistungsvorbehalt, es sei denn, dieser ist ausdrücklich vereinbart. 
 
Das Konto dient insbesondere der Ausführung von Zahlungsdiensten, der Verwahrung von Einlagen und gegebenenfalls der 
Einräumung von Kontoüberziehungen. Sofern ein Kontoführungsentgelt erhoben wird, wird damit nur die Bereitstellung des 
Kontos für die Ausführung von Zahlungsdiensten abgegolten. Die Bank ist berechtigt, für die Verwahrung von Einlagen ein 
Verwahrentgelt oder negative Zinsen zu berechnen. Soweit nichts anderes vereinbart, ergeben sich die Zinsen und Entgelte für die 
Leistungen aus dem Preisaushang bzw. dem Preis- und Leistungsverzeichnis. Diese können in den Geschäftsräumen der Bank 
eingesehen werden. 
 
Zahlung und Erfüllung des Vertrags 
Zahlung der Entgelte und evtl. anfallender Zinsen (z. B. Zinsen für die eingeräumte/geduldete Kontoüberziehung) durch den 
Kunden 
Die anfallenden Entgelte und Zinsen werden auf dem Girokonto wie folgt belastet: 

- transaktionsbezogene Einzelentgelte nach Ausführung der Transaktion, 
- Zinsen zum Quartalsende, 
- jährliches Entgelt für Kreditkarten im Monat der Ausstellung 

 
Kontoführung 

Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Girovertrag durch Verbuchung der Gutschriften und Belastungen auf Basis der 
zugrunde liegenden Aufträge und Weisungen (z. B. aus Überweisungen, Lastschriften, Bargeldeinzahlungen und 
Bargeldauszahlungen, Bankentgelte) sowie die Verwahrung von Einlagen auf dem in laufender Rechnung geführten Konto. Dabei 
werden die jeweiligen Buchungspositionen zum Ende der vereinbarten Rechnungsperiode – in der Regel zum Ende des 
Kalenderquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis (Saldo) dem Kunden als Rechnungsabschluss mitgeteilt. Alle von der  

http://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle)
mailto:kundenbeschwerdestelle@bvr.de
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Bank vorgenommenen Buchungen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe des Buchungsdatums, des Betrags, einer kurzen 
Erläuterung über die Art des Geschäftes sowie der Valuta (Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils 
vereinbarten Form übermittelt. 
 
Bargeldeinzahlungen/Zahlungseingänge 
Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die Bank dem Konto gut. 
 
Bargeldauszahlung 
Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung an Geldausgabeautomaten. 
 
Überweisung 
Bei einer institutsinternen Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Zahlungsempfängers und Übermittlung der 
Angaben zur Person des Zahlers und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden Überweisung 
ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts des Zahlungsempfängers und Übermittlung der Angaben zur Person des  
Zahlers und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus den Sonderbedingungen 
für den Überweisungsverkehr. 
 
Lastschriften und Schecks 
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag 
(Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember) – bei Lastschriften im SEPA-Firmen-
Lastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag – nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. 
 
Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im 
Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind 
eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden. 
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt 
ihrer Einlösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag 
ein, von einem Zahlungs- pflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel Zinsscheine), und erteilt die Bank über 
den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, 
wenn die Schecks, Lastschriften und anderen Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder Lastschriften nicht 
eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgängig. 
Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt wurde. 
 
Kartenzahlung mit der BankCard (Debitkarte) – Gilt für Inhaber der BankCard 
Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. Die 
Nutzung von Zahlungskarten ist in den Sonderbedingungen für die BankCard (Debitkarte) geregelt. 
 
Eingeräumte Überziehungsmöglichkeit (Kontoüberziehung) 
Die Kreditgewährung ist von der Überweisung seiner regelmäßigen Bezüge auf ein Girokonto bei der Bank abhängig. 
Die Bank stellt dem Kunden eine eingeräumte Überziehungsmöglichkeit (Kontoüberziehung) auf seinem Girokonto zur Verfügung. 
Über den ein- geräumten Kreditrahmen kann er frei verfügen. Die Rückführung erfolgt mittels der auf seinem Girokonto 
eingehenden Zahlungen. Die Zinsen und regelmäßig anfallenden Entgelte sind jeweils am Ende des Quartals bei 
Rechnungsabschluss fällig. Der Sollzins wird wie folgt berechnet: Der Monat wird mit 30 Tagen und das Jahr mit 360 Tagen 
berechnet (30/360). 
 
Vertragliche Kündigungsregeln 
Der Girovertrag kann vom Kunden jederzeit gekündigt werden. Im Übrigen gelten die in Nr. 18 und 19 der AGB für den Kunden und 
die Bank festgelegten Kündigungsregeln. Es besteht keine Mindestlaufzeit. 
 
Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde 
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten ergänzend die beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. Daneben 
gelten die beiliegenden Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
enthalten: 

- Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr, 
- Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr, 
- Sonderbedingungen für die BankCard (Debitkarte), 
- Sonderbedingungen für den Scheckverkehr, 
- Sonderbedingungen für Sparda-Kreditkarten, 
- Sonderbedingungen für das Online-Banking, 
- Sonderbedingungen für Gemeinschaftskonten, 
- Sonderbedingungen für die Postbox, 
- Allgemeine Bedingungen für Kredite und Darlehen. 

 
Die genannten Bedingungen stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Bei Änderungsvereinbarungen ergeben sich 
weiterführende Informationen auch aus der ursprünglichen Vertragsurkunde. 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen über die Besonderheiten des Fernabsatzvertrags  
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Information zum Zustandekommen des Vertrags 
Kundenstamm-Vertragsverfahren 
Der Vertrag ist zustande gekommen, wenn der Kunde auf das seitens der Bank erklärte Angebot (z. B. per Telefon oder per Online-
Banking) die Annahme dieses Angebots erklärt bzw. die Bank das von dem Kunden erklärte Angebot angenommen hat. Durch die 
im Nachgang vorgenommene Übersendung der Vertragsunterlagen wird der abgeschlossene Vertrag lediglich bestätigt. 

Widerrufsbelehrung 
Abschnitt 1  
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen mittels einer eindeutigen Erklärung widerrufen. 
Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie alle nachstehend unter Abschnitt 2 aufgeführten Informationen auf einem dauerhaften Datenträger (z. 
B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, wenn die 
Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an: 

Name/Firma und ladungsfähige Anschrift des Widerrufsadressaten 

Sparda-Bank Hessen eG, Osloler Straße 2, 60327 Frankfurt am Main 
Telefax E-Mail 

0 69 / 75 37 - 769 kontakt@sparda-hessen.de 
Internet 

www.sparda-hessen.de 

 
Abschnitt 2 
Für den Beginn der Widerrufsfrist erforderliche Informationen 
 

Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 Satz 2 umfassen folgende Angaben: 
 
Allgemeine Informationen: 
1. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Name 

und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich 
Informationen über den Betrag , den der Verbraucher im Fall des Widerrufs für die erbrachte Leistung zu zahlen hat, sofern er zur 
Zahlung von Wertersatz verpflichtet ist (zugrundeliegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
 

2. die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Zahlungsdienstleister der Aufnahme von Beziehungen zum 
Verbraucher vor Abschluss des Vertrags zugrunde legt; 

 
3. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung; 

 
4. gegebenenfalls anfallende Kosten sowie einen Hinweis auf mögliche Steuern oder Kosten, die nicht über den 

Zahlungsdienstleister abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt werden; 
 
5 .  das Bestehen eines Garantiefonds oder anderer Entschädigungsregelungen, die weder unter die gemäß der Richtlinie 

2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungssysteme (ABI. L 173 vom 
12.6.2014, S. 149; L 212 vom 18.7.2014; S. 47; L 309 vom 30.10.2014, S. 37) geschaffenen Einlagensicherungssysteme noch 
unter die gemäß der Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 03. März 1997 über Systeme für die 
Entschädigung der Anleger (ABI. L 84 vom 26.3.1997, S. 22) geschaffenen Anlegerentschädigungssysteme fallen;  

 
Informationen zur Erbringung von Zahlungsdiensten: 
 
6 .  zum Zahlungsdienstleister 

a)  den Namen und die ladungsfähige Anschrift seiner Hauptverwaltung sowie alle anderen Anschriften einschließlich E-
Mail-Adresse, die für die Kommunikation mit dem Zahlungsdienstleister von Belang sind; 

b)  die für den Zahlungsdienstleister zuständigen Aufsichtsbehörden und das bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht geführte Register oder jedes andere relevante öffentliche Register, in das der 
Zahlungsdienstleister als zugelassen eingetragen ist, sowie seine Registernummer oder eine gleichwertige in diesem 
Register verwendete Kennung; 

 
7. zur Nutzung des Zahlungsdienstes 

a) eine Beschreibung der wesentlichen Merkmale des zu erbringenden Zahlungsdienstes; 
b) Informationen oder Kundenkennungen, die für die ordnungsgemäße Auslösung oder Ausführung eines 

Zahlungsauftrags erforderlich sind; 
c) die Art und Weise der Zustimmung zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs 

und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags (zugrundeliegende Vorschriften: §§ 675j und 675p des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs); 

d) den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 des 
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Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
e) einen vom Zahlungsdienstleister festgelegten Zeitpunkt nahe am Ende eines Geschäftstags, bei dessen Ablauf ein nach 

diesem Zeitpunkt zugegangener Zahlungsauftrag des Verbrauchers als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen 
gilt (zugrundeliegende Vorschrift: § 675n Absatz 1 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

f) die maximale Ausführungsfrist für die zu erbringenden Zahlungsdienste; 
g) einen Hinweis auf die Möglichkeit, Betragsobergrenzen für die Nutzung eines Zahlungsinstruments (wie beispielsweise 

eine Zahlungskarte) zu vereinbaren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 
h) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, zwei oder mehrere unterschiedliche Zahlungsmarken auf seinem 

kartengebundenen Zahlungsinstrument zu verlangen, sofern sein Zahlungsdienstleister diesen Dienst anbietet, sowie 
einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, rechtzeitig vor der Unterzeichnung des Vertrags vom 
Zahlungsdienstleister in klarer und objektiver Weise über alle verfügbaren Zahlungsmarken und deren Eigenschaften, 
einschließlich ihrer Funktionsweise, Kosten und Sicherheit, informiert zu werden (zugrundeliegende Vorschrift: Artikel 
8 der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über 
Interbankenentgelte für kartengebundene Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1), die durch die Delegierte 
Verordnung (EU) 2018/72 (ABl. L 13 vom 18.1.2018, S. 1) geändert worden ist); 

 
8 .  zu Entgelten, Zinsen und Wechselkursen 

a)  alle Entgelte, die der Verbraucher an den Zahlungsdienstleister zu entrichten hat, einschließlich derjenigen, die sich 
danach richten, wie und wie oft über die geforderten Informationen zu unterrichten ist; 

b)  eine Aufschlüsselung dieser Entgelte; 
c) die zugrunde gelegten Zinssätze und Wechselkurse oder, bei Anwendung von Referenzzinssätzen und –wechselkursen, 

die Methode für die Berechnung der tatsächlichen Zinsen sowie den maßgeblichen Stichtag und den Index oder die 
Grundlage für die Bestimmung des Referenzzinssatzes oder –wechselkurses; 

d) das unmittelbare Wirksamwerden von Änderungen des Referenzzinssatzes oder –wechselkurses, die auf den 
vereinbarten Referenzzinsätzem oder –wechselkursen beruhen, ohne vorherige Benachrichtigung des Verbrauchers 
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675g Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

 
9. zur Kommunikation 

a) die Kommunikationsmittel, deren Nutzung für die Informationsübermittlung und Anzeigepflichten vereinbart wird, 
einschließlich der technischen Anforderungen an die Ausstattung und die Software des Verbrauchers;  

b) Angaben dazu, wie und wie oft die vom Zahlungsdienstleister vor und während des Vertragsverhältnisses, vor der 
Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie bei einzelnen Zahlungsvorgängen zu erteilenden Informationen mitzuteilen 
oder zugänglich zu machen sind; 

c) die Sprache oder die Sprachen, in der oder in denen der Vertrag zu schließen ist und in der oder in denen die 
Kommunikation für die Dauer des Vertragsverhältnisses erfolgen soll; 

d) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, während der Vertragslaufzeit jederzeit die Übermittlung der 
Vertragsbedingungen sowie der in dieser Widerrufsbelehrung genannten vorvertraglichen Informationen zur 
Erbringung von Zahlungsdiensten in Papierform oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger zu verlangen; 

 
10 .  zu den Schutz- und Abhilfemaßnahmen 

a)  eine Beschreibung, wie der Verbraucher ein Zahlungsinstrument sicher aufbewahrt und wie er seine Pflicht gegenüber 
dem Zahlungsdienstleister oder einer von diesem benannten Stelle erfüllt, den Verlust, den Diebstahl, die 
missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung eines Zahlungsinstruments unverzüglich 
anzuzeigen, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (zugrundeliegende Vorschrift: § 675l Absatz 1 Satz 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

b)  eine Beschreibung des sicheren Verfahrens zur Unterrichtung des Verbrauchers durch den Zahlungsdienstleister im Fall 
vermuteten oder tatsächlichen Betrugs oder bei Sicherheitsrisiken; 

c)  die Bedingungen, unter denen sich der Zahlungsdienstleister das Recht vorbehält, ein Zahlungsinstrument des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu sperren (zugrundeliegende Vorschrift: § 675k Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs);  

d)  Informationen zur Haftung des Verbrauchers bei Verlust, Diebstahl, Abhandenkommen oder sonstiger missbräuchlicher 
Verwendung des Zahlungsinstruments einschließlich Angaben zum Höchstbetrag (zugrundeliegende Vorschrift: § 675v 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

e)  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 
(zugrundeliegende Vorschrift: § 675u des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

f )  Angaben dazu, wie und innerhalb welcher Frist der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister nicht autorisierte oder 
fehlerhaft ausgelöste oder ausgeführte Zahlungsvorgänge anzeigen muss (zugrundeliegende Vorschrift: § 676b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

g )  Informationen über die Haftung des Zahlungsdienstleisters bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Auslösung 
oder Ausführung von Zahlungsvorgängen sowie Informationen über dessen Verpflichtung, auf Verlangen 
Nachforschungen über den nicht oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang anzustellen (zugrundeliegende 
Vorschrift: § 675y des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

h)  die Bedingungen für den Erstattungsanspruch des Verbrauchers bei einem vom oder über den Zahlungsempfänger 
ausgelösten  autorisierten Zahlungsvorgang (beispielsweise bei SEPA-Lastschriften) (zugrundliegende Vorschrift: § 675x 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

 
11 .  Zu Änderungen der Bedingungen und Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrags 

a)  die Vereinbarung, dass die Zustimmung des Verbrauchers zu einer Änderung der Vertragsbedingungen als erteilt gilt, 
wenn der Verbraucher dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt angezeigt hat, zu dem die 
geänderten Vertragsbedingungen in Kraft treten sollen (zugrundeliegende Vorschrift: § 675g des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs); 

b)  die Laufzeit des Zahlungsdiensterahmenvertrags; 
c) einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen; 
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d) gegebenenfalls eine Hinweis auf folgende kündigungsrelevanten Vereinbarungen: 
aa) die Vereinbarung einer Kündigungsfrist für das Recht des Verbrauchers, den Vertrag zu kündigen, die einen Monat 

nicht überschreiten darf (zugrundeliegende Vorschrift: § 675h Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
bb) die Vereinbarung eines Kündigungsrechts des Zahlungsdienstleisters unter Einhaltung einer Frist von mindestens 

zwei Monaten, die voraussetzt, dass der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen ist (zugrundeliegende Vorschrift:  
§ 675h Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 

cc) das Recht zur fristlosen Kündigung des Verbrauchers vor dem Wirksamwerden einer vom Zahlungsdienstleister 
vorgeschlagenen Änderung des Vertrags, wenn die Zustimmung des Verbrauchers zur Änderung nach einer 
Vereinbarung im Vertrag ohne ausdrückliche Ablehnung als erteilt gälte, sofern der Zahlungsdienstleister den 
Verbraucher auf die Folgen seines Schweigens sowie auf das Kündigungsrecht hingewiesen hat (zugrundeliegende 
Vorschrift: § 675g Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); 

 
12. die Vertragsklauseln über das auf den Zahlungsdiensterahmenvertrag anwendbare Recht oder über das zuständige Gericht;  

 
13. einen Hinweis auf die dem Verbraucher offenstehenden Beschwerdeverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße des 

Zahlungsdienstleisters gegen dessen Verpflichtungen (zugrundeliegende Vorschrift: §§ 60 bis 62 des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) sowie auf Verbrauchern offenstehende außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren 
(zugrundeliegende Vorschrift: § 14 des Unterlassungsklagengesetzes). 

 
 

Abschnitt 3  
Widerrufsfolgen 

Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu gewähren. Überziehen Sie Ihr Konto 
ohne eingeräumte Überziehungsmöglichkeit oder überschreiten Sie die Ihnen eingeräumte Überziehungsmöglichkeit, so können 
wir von Ihnen über die Rückzahlung des Betrags der Überziehung oder Überschreitung hinaus weder Kosten noch Zinsen 
verlangen, wenn wir Sie nicht ordnungsgemäß über die Bedingungen und Folgen der Überziehung oder Überschreitung ( z. B. 
anwendbarer Sollzinssatz, Kosten) informiert haben. Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte 
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und 
ausdrücklich zugestimmt haben, dass vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung begonnen werden 
kann. Besteht eine Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass Sie die vertraglichen 
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn 
der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt 
haben. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist beginnt für Sie 
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise 

Bei Widerruf dieses Vertrags sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, 
wenn der zusammenhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer 
Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
Ende der Informationsschrift 
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Grund re geln für die Be zie hung zwi  schen Kun  de 
und Bank
1  Gel tungs be reich und Än de run gen die ser Ge schäfts   be

din gun gen und der Son der  be din gun gen für ein zel ne 
Ge schäfts be zie hun gen

(1)  Gel tungs be reich
Die All ge mei nen Ge schäfts be din gun gen gel ten für die ge sam te  
Ge schäfts ver bin dung zwi schen dem Kun den und den in län di schen  
Ge  schäfts stel len der Bank (im Fol gen den Bank ge nannt). Da ne ben  
gel ten für ein zel ne Ge schäfts be zie hun gen (zum Bei spiel für das Wert pa
pier ge schäft, den Zahlungsverkehr und für den Spar ver kehr) Son der  be
din gun gen, die Ab wei chun gen oder Er gän zun gen zu die sen All  ge mei nen 
Ge schäfts be din gun gen ent hal ten; sie wer den bei der Kon to  er öff nung 
oder bei Er tei lung ei nes Auf trags mit dem Kun den ver ein bart. Unter hält 
der Kun de auch Ge schäfts ver bin dun gen zu aus län di schen Ge schäfts
stel len, si chert das Pfand recht der Bank (Nummer 14 die ser Ge schäfts
be din gun gen) auch die An sprü che die ser aus län di schen Ge schäfts stel
len.
(2)  Änderungen
a) Änderungsangebot
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbe dingungen 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das OnlineBanking), kön
nen die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.
b) Annahme durch den Kunden
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn 
der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend 
geregelten Zustimmungsfiktion.
c)	 Annahme	durch	den	Kunden	im	Wege	der	Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungs
angebots (Zustimmungsfiktion), wenn
aa) das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstimmung 
der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechts lage wie
derherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäftsbe dingungen 
oder der Sonderbedingungen
 –  aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar 

geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr 
der Rechtslage entspricht oder

–  durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein 
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet 
werden darf oder 

–  aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zuständi
gen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der Bundes an stalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Europäischen Zentral
bank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen der 
Bank in Einklang zu bringen ist und

bb) der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vorge
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen abgelehnt 
hat.
Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines 
Schweigens hinweisen.
d)	 Ausschluss	der	Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
–  bei Änderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der 

Geschäftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den 
Sonderbedingungen oder

 –  bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrags und 
die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder

 –  bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte 
Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Ver
brauchers gerichtet sind, oder

–  bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleichkom
men, oder

–  bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung 
und Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben wür
den.

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den 
Änderungen auf andere Weise einholen.

e)	Kündigungsrecht	des	Kunden	bei	der	Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde 
den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kos
tenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank den Kunden 
in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen. 

2 Bank ge heim nis und Bank aus kunft
(1)  Bank ge heim nis
Die Bank ist zur Ver schwie gen heit über al le kun den be zo ge nen Tat sa chen 
und Wer tun gen ver pflich tet, von denen sie Kennt nis er langt (Bank ge
heim nis). In for ma tio nen über den Kun den darf die Bank nur wei ter ge ben, 
wenn ge setz li che Be stim mun gen dies ge bie ten oder der Kun de ein ge
wil ligt hat oder die Bank zur Er tei lung ei ner Bank aus kunft be fugt ist.
(2)  Bank aus kunft 
Eine Bank aus kunft ent hält all ge mein ge hal te ne Fest stel lun gen und 
Be mer kun gen über die wirt schaft li chen Ver hält nis se des Kun  den, sei ne 
Kre dit wür dig keit und Zah lungs fä hig keit; be trags mä ßi ge An ga ben über 
Kon to stän de, Spar gut ha ben, De pot oder sons ti ge der Bank an ver trau te 
Ver mö gens wer te so wie An ga ben über die Hö he von Kre dit in an spruch
nah men wer den nicht ge macht.
(3)  Vo raus set zun gen für die Er tei lung ei ner Bank aus kunft
Die Bank ist be fugt, über ju ris ti sche Per so nen und im Han dels register 
ein ge tra ge ne Kaufl eu te Bank aus künf te zu er tei len, so fern sich die An
fra ge auf ihre ge schäft li che Tä tig keit be zieht. Die Bank er teilt je doch 
kei ne Aus künf te, wenn ihr eine an derslau ten de Wei sung des Kun den 
vor liegt. Bank aus künf te über an de re Per so nen, ins be son de re über Pri
vat kun den und Ver ei ni gun gen er teilt die Bank nur dann, wenn die se ge
ne rell oder im Ein zel fall aus drück lich zu ge stimmt ha ben. Eine Bank aus
kunft wird nur er teilt, wenn der An fra gen de ein be rech tig tes In te res se 
an der ge wünsch ten Aus kunft glaub haft dar ge legt hat und kein Grund 
zu der An nah me be steht, dass schutz wür di ge Be lan ge des Kun den der 
Aus kunfts er tei lung ent gegen ste hen.
(4)  Emp fän ger von Bank aus künf ten
Bank aus künf te er teilt die Bank nur ei ge nen Kun den so wie an de ren Kre
dit ins ti tu ten für de ren Zwe cke oder die ihrer Kun den.

3 Haf tung der Bank; Mit ver schul den des Kun den
(1)  Haf tungs grund sätze
Die Bank haf tet bei der Er fül lung ihrer Ver pflich tun gen für je des Ver
schul den ihrer Mit arbei ter und der Per so nen, die sie zur Er fül lung 
ihrer Ver pflich tun gen hin zu zieht. So weit die Son der be din gun gen für 
ein zel ne Ge schäfts be zie hun gen oder sons ti ge Ver ein ba run gen et was  
Ab    wei chen des re geln, ge hen die se Re ge lun gen vor. Hat der Kun de 
durch ein schuld haf tes Ver hal ten (zum Bei spiel durch Ver let zung der in 
Nummer 11 dieser Geschäfts bedingungen auf ge führ ten Mit wir kungs
pflich ten) zu der Ent ste hung ei nes Scha dens bei ge tra gen, be stimmt sich 
nach den Grund  sät zen des Mit ver schul dens, in wel chem Um fang Bank 
und Kun de den Scha den zu tra gen ha ben.
(2)  Wei ter ge lei te te Auf trä ge
Wenn ein Auf trag sei nem In halt nach ty pi scher wei se in der Form aus
ge führt wird, dass die Bank ei nen Drit ten mit der wei te ren Er le di gung 
be traut, er füllt die Bank den Auf trag da durch, dass sie ihn im ei ge nen 
Na men an den Drit ten wei ter lei tet (wei ter ge lei te ter Auf trag). Dies be
trifft zum Bei spiel die Ein ho lung von Bank aus künf ten bei an de ren Kre
dit ins ti tu ten oder die Ver wah rung und Ver wal tung von Wert pa pie ren im 
Aus land. In die sen Fäl len be schränkt sich die Haf tung der Bank auf die 
sorg fäl ti ge Aus wahl und Unter wei sung des Drit ten.
(3)  Stö rung des Be triebs
Die Bank haf tet nicht für Schä den, die durch hö he re Ge walt, Auf ruhr, 
Kriegs und Na tur er eig nis se oder durch sons ti ge von ihr nicht zu ver
tre ten de Vor komm nis se (zum Bei spiel Streik, Aus sper rung, Ver kehrs stö
rung, Ver fü gun gen von ho her Hand im In oder Aus land) ein tre ten.

4  Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der 
kein Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank 
nur aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechts
kräftig festgestellt sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht 
für eine vom Kunden zur Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren 
Rechts grund in einem Darlehen oder einer Finanzierungshilfe gemäß  
§§ 513, 491 bis 512 BGB hat.

All ge mei ne Ge schäfts be din gun gen
Fas sung: September 2021

Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Si che rungs ein rich tung des Bun des ver ban des der Deut schen Volks ban ken und Raiff ei sen ban
ken e.V. an ge schlos sen.
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5 Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden
Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank 
auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrecht
liche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank 
eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen 
Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungs nie
derschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder 
Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn 
verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leis
ten. Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte 
(zum Beispiel nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testa ments) 
nicht verfügungsberechtigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahr lässigkeit 
nicht bekannt geworden ist.

6  Maß ge bli ches Recht und Ge richts stand bei kauf män
ni schen und öf fent lichrecht li chen Kun den

(1)  Gel tung deut schen Rechts
Für die Ge schäfts ver bin dung zwi schen dem Kun den und der Bank gilt 
deut sches Recht.
(2)  Ge richts stand für In lands kun den
Ist der Kun de ein Kauf mann und ist die strei ti ge Ge schäfts be zie hung 
dem Be trie be sei nes Han dels ge wer bes zuzu rech nen, so kann die Bank 
die sen Kun den an dem für die kon to füh ren de Stel le zu stän di gen Ge richt 
oder bei ei nem an de ren zu stän di gen Ge richt ver kla gen; das sel be gilt für 
eine ju ris ti sche Per son des öf fent li chen Rechts und für öf fent lichrecht
li che Son der ver mö gen. Die Bank selbst kann von die sen Kun den nur an 
dem für die kon to füh ren de Stel le zu stän di gen Ge richt ver klagt wer den.
(3)  Ge richts stand für Aus lands kun den
Die Ge richts stands ver ein ba rung gilt auch für Kun den, die im Aus land 
eine ver gleich ba re ge werb li che Tä tig keit aus üben, so wie für aus län 
di sche In sti tu tio nen, die mit in län di schen ju ris ti schen Per so nen des 
  öf fent li chen Rechts oder mit ei nem in län di schen öf fent lichrecht li chen 
Son der ver mö gen ver gleich bar sind.

Kon to füh rung
7  Rech nungs ab schlüs se bei Kon to kor rent kon ten (Kon  ten 

in lau fen der Rech nung)
(1)  Er tei lung der Rech nungs ab schlüs se
Die Bank er teilt bei ei nem Kon to kor rent kon to, so fern nicht et was an de
res ver ein bart ist, je weils zum En de ei nes Ka len der quar tals ei nen Rech
nungs ab schluss; da bei wer den die in die sem Zeit raum ent stan de nen 
bei der sei ti gen An sprü che (einschließlich der Zin sen und Ent gel te der 
Bank) ver rech net. Die Bank kann auf den Sal do, der sich aus der Ver
rech nung er gibt, nach Nummer 12 die ser Ge schäfts be din gun gen oder 
nach der mit dem Kun den an der wei tig ge trof fe nen Ver ein ba rung Zin sen 
be rech nen.
(2)  Frist für Ein wen dun gen; Ge neh mi gung durch Schwei gen
Ein wen dun gen we gen Un rich tig keit oder Un voll stän dig keit ei nes Rech
nungs ab schlus ses hat der Kun de spä tes tens vor Ablauf von sechs Wo
chen nach des sen Zu gang zu er he ben; macht er sei ne Ein wen dun gen in 
Textform gel tend, ge nügt die Ab sen dung in ner halb der SechsWo chen
Frist. Das Unter las sen recht zei ti ger Ein wen dun gen gilt als Ge neh  mi
gung. Auf die se Fol ge wird die Bank bei Er tei lung des Rech nungs ab
schlus ses be son ders hin wei sen. Der Kun de kann auch nach Frist ab lauf 
eine Be rich ti gung des Rech nungs ab schlus ses ver lan gen, muss dann 
aber be wei sen, dass zu Un recht sein Kon to be las tet oder eine ihm zu
ste hen de Gut schrift nicht er teilt wur de.

8  Stor no und Be rich ti gungs bu chun gen der Bank
(1)  Vor Rech nungs ab schluss
Feh ler haf te Gut schrif ten auf Kon to kor rent kon ten (zum Bei spiel we
gen ei ner fal schen Kon to num mer) darf die Bank bis zum nächs ten 
Rech nungs ab schluss durch eine Be las tungs bu chung rück gän gig ma
chen, so weit ihr ein Rück zah lungs an spruch gegen den Kun den zu steht 
(Stornobuchung). Der Kun de kann in die sem Fall gegen die Be  las tungs
bu chung nicht ein wen den, dass er in Hö he der Gut schrift be reits ver fügt 
hat.
(2)  Nach Rech nungs ab schluss
Stellt die Bank eine feh ler haf te Gut schrift erst nach ei nem Rechnungs
ab schluss fest und steht ihr ein Rück zah lungs an spruch gegen den Kun
den zu, so wird sie in Hö he ihres An spruchs sein Kon to be las ten (Be rich
ti gungs bu chung). Er hebt der Kun de gegen die Be rich ti gungs bu chung 
Ein wen dun gen, so wird die Bank den Be trag dem Kon to wie der gut
schrei ben und ihren Rück zah lungs an spruch ge son dert gel tend ma chen.
(3)  In for ma tion des Kun den; Zins be rech nung
Über Stor no und Be rich ti gungs bu chun gen wird die Bank den Kun den 
un ver züg lich unter rich ten. Die Bu chun gen nimmt die Bank hin sicht lich 
der Zins be rech nung rück wir kend zu dem Tag vor, an dem die feh ler haf te 
Bu chung durch ge führt wur de.

9 Ein zugs auf trä ge
(1)  Er tei lung von Vor be halts gut schrif ten bei der Ein rei chung
Schreibt die Bank den Gegen wert von Schecks und Last schrif ten schon 
vor ihrer Ein lö sung gut, ge schieht dies unter dem Vor be halt ihrer Ein
lö sung, und zwar auch dann, wenn die se bei der Bank selbst zahl bar 
sind. Reicht der Kun de an de re Pa pie re mit dem Auf trag ein, von ei nem 

Zah lungs pflich ti gen ei nen For de rungs be trag zu be schaf fen (zum Bei
spiel Zins schei ne), und er teilt die Bank über den Be trag eine Gut schrift, 
so steht die se unter dem Vor be halt, dass die Bank den Be trag er hält. 
Der Vor be halt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und 
anderen Pa pie re bei der Bank selbst zahlbar sind. Wer den Schecks oder 
Last schrif ten nicht ein ge löst oder er hält die Bank den Be trag aus dem 
Ein zugs auf trag nicht, macht die Bank die Vor be halts gut schrift rück gän
gig. Dies ge schieht un ab hän gig da von, ob in der Zwi schen zeit ein Rech
nungs ab schluss er teilt wur de.
(2)   Ein lö sung von Last schrif ten und vom Kun den aus ge stell ter 

Schecks
Last schrif ten sowie Schecks sind ein ge löst, wenn die Be las tungsbu
chung nicht spä tes tens am zwei ten Bank arbeits tag1 – bei Lastschriften 
im SEPAFirmenLastschriftverfahren nicht spätestens am dritten Bank
arbeitstag1 – nach ihrer Vor nah me rück gän gig ge macht wird. Barschecks 
sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind 
auch schon dann ein ge löst, wenn die Bank im Ein zel fall eine Be zahlt
mel dung ab sen det. Schecks, die über die Ab rech nungs stel le der Bun
desbank vor ge legt wer den, sind ein ge löst, wenn sie nicht bis zu dem 
von der Bundesbank fest ge setz ten Zeit punkt zu rück ge ge ben wer den.

10  Fremd wäh rungs ge schäf te und Ri si ken bei Fremd 
wäh rungs kon ten

(1)  Auf trags aus füh rung bei Fremd wäh rungs kon ten
Fremd wäh rungs kon ten des Kun den die nen da zu, Zah lun gen an den 
Kun  den und Ver fü gun gen des Kun den in frem der Wäh rung bar geld los 
ab zu wi ckeln. Ver fü gun gen über Gut ha ben auf Fremdwäh rungs kon ten 
(zum Bei spiel durch Über wei sungen zulas ten des Fremd wäh rungs
gut ha bens) wer den unter Ein schal tung von Ban ken im Hei mat land der 
Wäh rung ab ge wi ckelt, wenn sie die Bank nicht voll stän dig in ner halb 
des ei ge nen Hauses aus führt.
(2)  Gut schrif ten bei Fremd wäh rungs ge schäf ten mit dem Kun den
Schließt die Bank mit dem Kun den ein Ge schäft (zum Bei spiel ein De  
 vi sen ter min ge schäft) ab, aus dem sie die Ver schaf fung ei nes Be trags 
in frem  der Wäh rung schul det, wird sie ihre Fremd wäh rungs ver bind  
lich keit durch Gut schrift auf dem Kon to des Kun den in die ser Wäh rung 
er fül len, so fern nicht et was an de res ver ein bart ist.
(3)  Vo rüber ge hen de Be schrän kung der Leis tung durch die Bank
Die Ver pflich tung der Bank zur Aus füh rung ei ner Ver fü gung zulas ten 
ei nes Fremd wäh rungs gut ha bens (Ab satz 1) oder zur Er fül lung ei ner 
Fremd wäh rungs ver bind lich keit (Ab satz 2) ist in dem Um fang und so 
lan ge aus ge setzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremd
währungs gut ha ben oder die Ver bind lich keit lau tet, we gen po li tisch 
be ding ter Maßnahmen oder Er eig nis se im Lan de die ser Wäh rung nicht 
oder nur ein ge schränkt ver fü gen kann. In dem Um fang und so lan ge 
die se Maß nahmen oder Er eig nis se an dau ern, ist die Bank auch nicht zu   
ei ner Er fül lung an ei nem an de ren Ort außerhalb des Lan des der Wäh
rung, in ei ner an de ren Wäh rung (auch nicht in Euro) oder durch An
schaf fung von Bar geld ver pflich tet. Die Ver pflich tung der Bank zur 
Aus füh rung ei ner Ver fü gung zulas ten ei nes Fremd wäh rungs gut ha bens 
ist da gegen nicht aus ge setzt, wenn sie die Bank voll stän dig im  ei  ge nen 
Haus aus füh ren kann. Das Recht des Kun den und der Bank, fäl li ge ge
gen  sei ti ge For de run gen in der sel ben Wäh rung mit ei nan der zu ver rech
nen, bleibt von den vor ste hen den Re ge lun gen un be rührt.
(4)  Wechsel kurs
Die Be stim mung des Wechsel kur ses bei Fremd wäh rungs ge schäf ten er
gibt sich aus dem „Preis und Leis tungs ver zeich nis”. Bei Zahlungs diens
ten gilt ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag.

Mit	wir	kungs	pflich	ten	des	Kun	den
11	 Mit	wir	kungs	pflich	ten	des	Kun	den
(1)  Mitteilungen von Än de run gen
Zur ordnungsgemäßen Ab wick lung des Ge schäfts ver kehrs ist es er   for
der lich, dass der Kun de der Bank Än de run gen sei nes Na mens und sei ner 
An schrift so wie das Er lö schen oder die Än de rung ei ner gegen über der 
Bank er teil ten Ver tre tungs macht (insbe son de re ei ner Voll macht) un
ver züg lich mit teilt. Die se Mit tei lungs pflicht be steht auch dann, wenn 
die Ver tre tungs macht in ein öf fent li ches Re gis ter (zum Bei spiel in das 
Han dels re gis ter) ein ge tra gen ist und ihr Er lö schen oder ihre Än de rung 
in die ses Re gis ter ein ge tra gen wird. Darüber hinaus können sich wei
tergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem 
Geld wäschegesetz, ergeben.
(2)  Klar heit von Auf trä gen
Auf trä ge müs sen ihren In halt zwei fels frei er ken nen lassen. Nicht ein
deu tig for mu lier te Auf trä ge kön nen Rück fra gen zur Fol ge ha ben, die zu 
Ver zö ge run gen füh ren kön nen. Vor al lem hat der Kun de bei Auf trä gen 
auf die Rich tig keit und Voll stän dig keit seiner Angaben, insbesondere 
der Kon to num mer und Bankleitzahl oder IBAN2 und BIC3, sowie der 
Wäh rung zu ach ten. Än de run gen, Be stä ti gun gen oder Wie der ho lun gen 
von Auf trä  gen müs sen als sol che ge kenn zeich net sein.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage, außer Sonnabende und 24. und 31. Dezember.
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
3 Business Identifier Code (Internationale Bankleitzahl).
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(3)   Be son de rer Hin weis bei Eil be dürf tig keit der Aus füh rung ei nes Auf
trags

Hält der Kun de bei der Aus füh rung ei nes Auf trags be son de re Ei le für 
nö tig, hat er dies der Bank ge son dert mit zu tei len. Bei for mu lar mä ßig er
teil ten Auf trä gen muss dies außerhalb des For mu lars er fol gen.
(4)  Prü fung und Ein wen dun gen bei Mit tei lun gen der Bank
Der Kun de hat Kon to aus zü ge, Wert pa pier ab rech nun gen, De pot und Er
träg nis auf stel lun gen, sons ti ge Ab rech nun gen, An zei gen über die Aus füh
rung von Auf trä gen so wie In for ma tio nen über er war te te Zah lun gen und 
Sen dun gen (Avi se) auf ihre Rich tig keit und Voll stän dig keit un ver züg lich zu 
über prü fen und et wai ge Ein wen dun gen un ver züg lich zu er he ben.
(5)  Be nach rich ti gung der Bank bei Aus blei ben von Mit tei lun gen
Falls Rech nungs ab schlüs se und De pot auf stel lun gen dem Kunden nicht 
zu ge hen, muss er die Bank un ver züg lich benachrichtigen. Die Be nach
rich ti gungs pflicht be steht auch beim Aus bleiben an de rer Mit tei lun gen, 
de ren Ein gang der Kun de er war tet (Wert pa pier ab rech nun gen, Kon
to aus zü ge nach der Aus füh rung von Auf trä gen des Kun den oder über 
Zah lun gen, die der Kun de er war tet).

Kos ten der Bank dienst leis tun gen
12 Zin sen, Ent gel te und Aus la gen
(1)  Zin sen und Ent gel te im Pri vat kun den ge schäft
Die Hö he der Zin sen und Ent gel te für die im Pri vat kund en geschäft üb
li chen Kre di te und Leis tun gen er gibt sich aus dem „Preis  aus hang – Re
gel sät ze im stan dar di sier ten Pri vat kun denge schäft” und er gän zend aus 
dem „Preis und Leis tungs ver zeich nis”. Wenn ein Kun de ei nen dort auf
ge führ ten Kre dit oder eine dort auf ge führ te Hauptleis tung in An spruch 
nimmt und da bei kei ne ab wei chen de Ver ein ba rung ge trof fen wur de, 
gel ten die zu die sem Zeit punkt im „Preis aus hang“ oder „Preis und 
Leis tungs ver zeich nis“ an ge ge be nen Zin sen und Ent gel te. Eine Ver ein
barung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistung 
hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank 
mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im 
„Preisaushang“ oder im „Preis und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesen 
ist. Für die Ver gütung der da rin nicht auf ge führ ten Hauptleis tun gen, 
die im Auf trag des Kun den oder in des sen mut maß li chem In te res se er
bracht wer den und die, nach den Um stän den zu urtei len, nur gegen eine 
Ver gü tung zu er war ten sind, gelten, soweit keine andere Verein barung 
getroffen wurde, die ge setzlichen Vorschriften.
(2)  Zin sen und Ent gel te außerhalb des Pri vat kun den ge schäfts
Au ßer halb des Pri vat kun den ge schäfts be stimmt die Bank, sofern kei ne 
an de re Ver ein ba rung ge trof fen wurde und gesetzliche Bestimmungen 
dem nicht entgegenstehen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach 
billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).
(3)  Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder 
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie 
im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, 
es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der ge
setzlichen Regelung erhoben.
(4)   Än de rung von Zin sen; Kündigungsrecht des Kunden bei Er höhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zins
satz erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem 
Kun den. Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. 
Bei einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, 
die davon betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen 
nach der Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. 
Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte 
Kreditvereinbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Ab wick
lung eine angemessene Frist einräumen.
(5)   Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in 

Anspruch genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im 
Rah men der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An
spruch genommen werden (zum Beispiel Konto und Depotführung), 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das OnlineBanking), 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn 
der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines 
Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung 
eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher nur 
ausdrücklich treffen.
(6)  Aus la gen
Die Aufwendungsersatzansprüche der Bank richten sich nach den ge
setz lichen Vorschriften.
(7)   Be son der hei ten bei Ver brau cher darlehens ver trägen und Zah

lungsdiensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit 
Ver brauchern für Zahlungen rich ten sich die Zin sen und die Kos ten 
(Ent gel te, Aus la gen) nach den jeweiligen vertraglichen Verein barungen 
und Sonder bedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Vor
schrif ten.

Si cher hei ten für die An sprü che der Bank ge gen 
den Kun den
13  Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei   ten
(1)  An spruch der Bank auf Be stel lung von Si cher hei ten
Die Bank kann für al le An sprü che aus der bankmäßigen Ge schäfts
verbindung die Be stel lung bank mä ßi ger Si cher hei ten ver lan gen, und 
zwar auch dann, wenn die An sprü che be dingt sind (zum Bei spiel Auf
wen dungs er satz an spruch we gen der In an spruch nah me aus ei ner für 
den Kun den über nom me nen Bürg schaft). Hat der Kun de gegen über 
der Bank eine Haf tung für Ver bind lich kei ten ei nes an de ren Kun den der 
Bank über nom men (zum Bei spiel als Bür ge), so be steht für die Bank ein 
An spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten im Hin blick 
auf die aus der Haf tungs über nah me fol gen de Schuld je doch erst ab 
ihrer Fäl lig keit.
(2)  Ver än de run gen des Ri si kos
Hat die Bank bei der Ent ste hung von An sprü chen gegen den Kun den zu
nächst ganz oder teil wei se da von ab ge se hen, die Be stel lung oder Ver
stär kung von Si cher hei ten zu ver lan gen, kann sie auch spä ter noch eine 
Be si che rung for dern. Voraussetzung hier für ist je doch, dass Um stän de 
ein tre ten oder be kannt wer den, die eine er höh te Ri si ko be wer tung der 
An sprü che gegen den Kun den recht fer ti gen. Dies kann ins be son de re 
der Fall sein, wenn
—  sich die wirt schaft li chen Ver hält nis se des Kun den nach tei lig ver än

dert ha ben oder sich zu ver än dern dro hen oder
—  sich die vor han de nen Si cher hei ten wert mä ßig verschlechtert ha ben 

oder zu ver schlech tern dro hen.
Der Be si che rungs an spruch der Bank be steht nicht, wenn aus drück lich 
ver ein bart ist, dass der Kun de kei ne oder ausschließlich im Ein zel nen 
be nann te Si cher hei ten zu be stel len hat. Bei Verbraucher dar lehens ver
trä gen be steht ein An spruch auf die Be stel lung oder Ver stär kung von 
Si cher hei ten nur, so weit die Si cher hei ten im Kre dit ver trag an ge ge ben 
sind. Übersteigt der Net todarlehens be trag 75.000 Euro, be steht der 
An spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung auch dann, wenn in einem 
vor dem 21. März 2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag 
oder in einem ab dem 21. März 2016 abgeschlossenen AllgemeinVer
braucher dar lehens vertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine oder 
keine abschließende Angabe über Sicherheiten enthalten ist.
(3)   Frist set zung für die Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten
Für die Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten wird die Bank eine 
an ge mes se ne Frist ein räu men. Be ab sich tigt die Bank, von ihrem Recht 
zur frist lo sen Kün di gung nach Nummer 19 Ab satz 3 die ser Ge schäfts be
din gun gen Ge brauch zu ma chen, falls der Kun de sei ner Ver pflich tung 
zur Be stel lung oder Ver stär kung von Si cher hei ten nicht frist ge recht 
nach kommt, wird sie ihn zu vor hie rauf hin wei sen.

14  Ver ein ba rung ei nes Pfand rechts zuguns ten der Bank
(1)  Ei ni gung über das Pfand recht
Der Kun de und die Bank sind sich da rü ber ei nig, dass die Bank ein 
Pfand recht an den Wert pa pie ren und Sa chen er wirbt, an denen eine 
in län di sche Ge schäfts stel le im bankmäßigen Ge schäfts ver kehr Be sitz 
er langt hat oder noch er lan gen wird. Die Bank er wirbt ein Pfand recht 
auch an den An sprü chen, die dem Kun den gegen die Bank aus der bank
mäßigen Ge schäfts ver bin dung zu ste hen oder künf tig zu ste hen wer den 
(zum Bei spiel Kon to gut ha ben).
(2)  Ge si cher te An sprü che
Das Pfand recht dient der Si che rung al ler be stehen den, künf ti gen und 
be ding ten An sprü che, die der Bank mit ihren sämt li chen in und aus län
di schen Ge schäfts stel len aus der bankmäßigen Ge schäfts ver bin dung 
gegen den Kun den zu ste hen. Hat der Kun de gegen über der Bank eine 
Haf tung für Ver bind lich kei ten ei nes an de ren Kun den der Bank über
nom men (zum Bei spiel als Bür ge), so si chert das Pfand recht die aus der 
Haf tungs überna hm e fol gen de Schuld je doch erst ab ihrer Fäl lig keit.
(3)  Aus nah men vom Pfand recht
Ge lan gen Gel der oder an de re Wer te mit der Maßgabe in die Ver
fü gungs ge walt der Bank, dass sie nur für ei nen be stimm ten Zweck 
ver wen det wer den dür fen (zum Bei spiel Bar ein zah lung zur Ein lö sung  
ei nes Wech sels), er streckt sich das Pfand recht der Bank nicht auf die se 
Wer te. Das sel be gilt für die von der Bank selbst aus ge ge be nen Ge nuss
rech te, für An sprü che des Kun den gegen die Bank aus nach ran gi gen 
Ver bind lich kei ten so wie für die Wert pa pie re, die die Bank im Aus land 
für den Kun den ver wahrt.
(4)  Zins und Ge winn an teil schei ne
Unter lie gen dem Pfand recht der Bank Wert pa pie re, ist der Kun de nicht 
be rech tigt, die He raus ga be der zu die sen Pa pie ren ge hö ren den Zins 
und Ge winn an teil schei ne zu ver lan gen.

15  Siche rungs rech te bei Ein zugs pa pie ren und dis kon 
tier ten Wech seln

(1)  Siche rungs über eig nung
Die Bank er wirbt an den ihr zum Ein zug ein ge reich ten Schecks und 
Wech seln im Zeit punkt der Ein rei chung Si che rungs ei gentum. An dis kon
tier ten Wech seln er wirbt die Bank im Zeit punkt des Wech sel an kaufs un
ein ge schränk tes Eigen tum; be las tet sie dis kon tier te Wech sel dem Kon to 
zu rück, so ver bleibt ihr das Si che rungs eigen tum an die sen Wech seln.
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(2)  Siche rungs ab tre tung
Mit dem Er werb des Eigen tums an Schecks und Wech seln ge hen auch die 
zugrunde liegenden For de run gen auf die Bank über; ein For  de  rungs  über
gang fin det fer ner statt, wenn an de re Pa pie re zum Ein zug ein ge reicht wer
den (zum Bei spiel Last schrif ten, kauf män ni sche Han dels pa pie re).
(3)  Zweck ge bun de ne Ein zugs pa pie re
Wer den der Bank Ein zugs pa pie re mit der Maßgabe ein ge reicht, dass ihr 
Gegen wert nur für ei nen be stimm ten Zweck ver wen det wer den darf, er
stre cken sich die Siche rungs über eig nung und die Siche rungs ab tre tung 
nicht auf die se Pa pie re.
(4)  Ge si cher te An sprü che der Bank
Das Si che rungs eigen tum und die Siche rungs ab tre tung die nen der Si  che 
rung al ler An sprü che, die der Bank gegen den Kun den bei Ein rei chung 
von Ein zugs pa pie ren aus sei nen Kon to kor rent kon ten zu ste hen oder die 
in fol ge der Rück be las tung nicht ein ge lös ter Ein zugs pa pie re oder dis
kon tier ter Wech sel ent ste hen. Auf An for de rung des Kun den nimmt die 
Bank eine Rück über tra gung des Si che rungs eigen tums an den Pa pie ren 
und der auf sie über ge gan ge nen For de run gen an den Kun den vor, falls 
ihr im Zeit punkt der An for de rung kei ne zu si chern den An sprü che ge gen 
den Kun den zu ste hen und sie ihn über den Gegen wert der Pa pie re vor 
de ren end gül ti ger Be zah lung nicht ver fü gen lässt.

16  Be gren zung des Be si che rungs an spruchs und Frei  ga
be	ver	pflich	tung

(1)  De ckungs gren ze
Die Bank kann ihren An spruch auf Be stel lung oder Ver stär kung von  
Si cher hei ten so lan ge gel tend ma chen, bis der rea li sier ba re Wert al ler 
Si cher hei ten dem Ge samt be trag al ler An sprü che aus der bank mäßigen 
Ge schäfts ver bin dung (De ckungs gren ze) ent spricht. 
(2)  Frei ga be
Falls der rea li sier ba re Wert al ler Si cher hei ten die De ckungs gren ze nicht 
nur vo rüber ge hend über steigt, hat die Bank auf Ver lan gen des Kun
den Si cher hei ten nach ihrer Wahl frei zu ge ben, und zwar in Hö he des 
die De ckungs gren ze über stei gen den Be trags; sie wird bei der Aus wahl 
frei zu ge ben der Si cher hei ten auf die be rech tig ten Be lan ge des Kun den 
und ei nes drit ten Siche rungs ge bers, der für die Ver bind lich kei ten des 
Kun den Si cher hei ten be stellt hat, Rück sicht neh men. In die sem Rah
men ist die Bank auch ver pflich tet, Auf trä ge des Kun den über die dem 
Pfand recht unter lie gen den Wer te aus zu füh ren (zum Bei spiel Ver kauf 
von Wert pa pie ren, Aus zah lung von Spar gut ha ben).
(3)  Son der ver ein ba run gen
Ist für eine be stimm te Si cher heit ein an de rer Be wer tungs maß stab als 
der rea li sier ba re Wert oder ist eine an de re De ckungs gren ze oder ist 
eine an de re Gren ze für die Frei ga be von Si cher hei ten ver ein bart, so sind 
die se maßgeblich.

17 Ver wer tung von Si cher hei ten
(1)  Wahl recht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter meh re ren Si cher hei ten die Wahl. 
Sie wird bei der Ver wer tung und bei der Aus wahl der zu ver wer ten den 
Si cher hei ten auf die be rech tig ten Be lan ge des Kun den und ei nes drit ten 
Siche rungs ge bers, der für die Ver bind lich kei ten des Kun den Si cher hei
ten be stellt hat, Rück sicht neh men.
(2)  Er lös gut schrift nach dem Um satz steuer recht
Wenn der Ver wer tungs vor gang der Um satz steuer unter liegt, wird die 
Bank dem Kun den über den Er lös eine Gut schrift er tei len, die als Rech
nung für die Lie fe rung der als Si cher heit die nen den Sa che gilt und den 
Vo raus set zun gen des Um satz steuer rechts ent spricht.

Kün di gung
18 Kün di gungs rech te des Kun den
(1)  Je der zei ti ges Kün di gungs recht
Der Kun de kann die ge sam te Ge schäfts ver bin dung oder ein zel ne Ge
schäfts be zie hun gen (zum Bei spiel den Scheck ver trag), für die we der 
eine Lauf zeit noch eine ab wei chen de Kün di gungs re ge lung ver ein bart 
ist, je der zeit oh ne Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist kün di gen.
(2)  Kün di gung aus wich ti gem Grund
Ist für eine Ge schäfts be zie hung eine Lauf zeit oder eine ab wei chen de 
Kün di gungs re ge lung ver ein bart, kann eine frist lo se Kün di gung nur 
dann aus ge spro chen wer den, wenn hier für ein wich ti ger Grund vor
liegt, der es dem Kun den, auch unter Be rück sich ti gung der be rech tig ten 
Be lan ge der Bank, un zu mut bar wer den lässt, die Ge schäfts be zie hung 
fort zu set zen.
(3)  Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19 Kün di gungs rech te der Bank
(1)  Kün di gung unter Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist
Die Bank kann die ge sam te Ge schäfts ver bin dung oder ein zel ne Ge
schäfts be zie hun gen, für die we der eine Lauf zeit noch eine ab wei chen de 
Kün di gungs re ge lung ver ein bart ist, je der zeit unter Ein hal tung ei ner 
an ge mes se nen Kün di gungs frist kün di gen (zum Bei spiel den Scheck ver
trag, der zur Nut zung von Scheck vordrucken be rech tigt). Bei der Be mes
sung der Kün di gungs frist wird die Bank auf die be rech tig ten Be lan ge des 
Kun den Rück sicht neh men. Für die Kün di gung eines Zah lungs dienst
erahmenvertrags (zum Beispiel laufendes Konto oder Karten ver trag) 
und eines De pots be trägt die Kün di gungs frist min des tens zwei Monate.

(2)  Kün di gung un be fris te ter Kre di te
Kre di te und Kre dit zu sa gen, für die we der eine Lauf zeit noch eine ab
wei chen de Kün di gungs re ge lung ver ein bart ist, kann die Bank je der zeit 
oh ne Ein hal tung ei ner Kün di gungs frist kün di gen. Die Bank wird bei der 
Aus übung die ses Kün di gungs rechts auf die be rech tig ten Be lan ge des 
Kun den Rück sicht neh men.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündi
gung eines Verbraucherdarlehensvertrags vorsieht, kann die Bank nur 
nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.
(3)   Kün di gung aus wich ti gem Grund oh ne Ein hal tung ei ner Kün  di

gungs  frist
Eine frist lo se Kün di gung der ge sam ten Ge schäfts ver bin dung oder ein
zel ner Ge schäfts be zie hun gen ist zu läs sig, wenn ein wich ti ger Grund 
vor liegt, der der Bank de ren Fort set zung auch unter Be rück sich ti gung 
der be rech tig ten Be lan ge des Kun den un zu mut bar wer den lässt. Ein 
wichtiger Grund liegt ins be son de re vor, 
–  wenn der Kun de un rich ti ge An ga ben über sei ne Ver mö gensver hält

nis se ge macht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kre
dit ge wäh rung oder über an de re mit Ri si ken für die Bank ver bun de
nen Ge schäf te (zum Bei spiel Aus hän di gung einer Zahlungs kar te) von 
er heb li cher Be deu tung wa ren; bei Verbraucherdarlehen gilt dies nur, 
wenn der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante Infor
ma tionen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat und dies 
zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat oder 

–  wenn eine we sent li che Ver schlech te rung der Ver mö gens ver hält nis se 
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit ein tritt oder ein
zu tre ten droht und da durch die Rückzahlung des Dar le hens oder die 
Er fül lung einer sonstigen Ver bind lich kei t ge gen über der Bank – auch 
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicher heit – ge fähr det 
ist oder

–  wenn der Kun de sei ner Ver pflich tung zur Be stel lung oder Ver stär
kung von Si cher hei ten nach Nummer 13 Ab satz 2 die ser Ge schäfts
be din gun gen oder aufgrund ei ner sons ti gen Ver ein ba rung nicht 
in ner halb der von der Bank ge setz ten an ge mes se nen Frist nach
kommt.

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, 
ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Ab hilfe be
stimm  ten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Ab mah nung zuläs
sig, es sei denn, dies ist wegen der Beson derheiten des Einzelfalls (§ 323 
Abs. 2 und 3 BGB) ent behr lich.
(4)  Kün di gung von Ver brau cher darlehensverträgen bei Ver zug
So weit das Bürgerliche Gesetzbuch Son der re ge lun gen für die Kün di
gung we gen Ver zugs mit der Rück zah lung ei nes Ver brau cher dar lehens
vertrags vor sieht, kann die Bank nur nach Maß gabe die ser Re ge lun gen 
kün di gen.
(5)  Kündigung von Basiskontoverträgen
Die Bank kann einen Basiskontovertrag nach den jeweiligen vertragli
chen Vereinbarungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen Bestim
mungen kündigen.
(6)  Ab wick lung nach ei ner Kün di gung
Im Fall ei ner Kün di gung oh ne Kün di gungs frist wird die Bank dem Kun
den für die Ab wick lung (ins be son de re für die Rückzahlung ei nes Kre
dits) eine an ge mes se ne Frist ein räu men, so weit nicht eine so for ti ge 
Er le di gung er for der lich ist (zum Bei spiel bei der Kün di gung des Scheck
ver trags die Rück ga be der Scheck vor dru cke).

Sicherungssystem
20  BVR Institutssicherung GmbH und Sicherungs ein

richtung des BVR
(1)  Instituts und Einlagenschutz
Die Bank ist der BVR Institutssicherung GmbH und der Sicherungs
ein richtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und 
Raiffeisen banken e. V. angeschlossen. Als institutsbezogene Siche rungs
systeme haben sie die Aufgabe, drohende oder bestehende wirt schaftliche 
Schwierigkeiten bei den ihnen angeschlossenen Insti tuten abzuwenden 
oder zu beheben. Alle Institute, die diesen Siche rungssystemen ange
schlossen sind, unterstützen sich gegenseitig, um eine Insolvenz zu ver
meiden. Über den Institutsschutz sind auch die Einlagen der Kunden – da
runter fallen im Wesentlichen Spareinlagen, Sparbriefe, Termineinlagen, 
Sichteinlagen und Schuldverschreibungen – geschützt.
(2)  Gesetzlicher Einlagenschutz der BVR Institutssicherung GmbH
Das von der BVR Institutssicherung GmbH betriebene institutsbezogene 
Sicherungssystem ist als Einlagensicherungssystem amtlich anerkannt. 
Sollte entgegen Absatz 1 ein Insolvenzfall eintreten, sind Ein lagen im 
Sinne des § 2 Absätze 3 bis 5 des Einlagensiche rungs gesetzes bis zu den 
Obergrenzen gemäß § 8 des Einlagensicherungs gesetzes von der BVR 
Institutssicherung GmbH zu erstatten.
(3)  Freiwilliger Einlagenschutz der Sicherungseinrichtung
Die Sicherungseinrichtung schützt im Fall einer Insolvenz über den ge
setzlichen Schutz nach Absatz 2 hinaus alle Einlagen nach Maßgabe des 
§ 1 Absatz 4 des Statuts der Sicherungseinrichtung.
(4)  Informationsbefugnisse
Die Bank ist befugt, der Sicherungseinrichtung des BVR oder einem von 
ihr Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Bank ist befugt, 
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der BVR Institutssicherung GmbH oder einem von ihr Beauftragten alle 
in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Information zur außergerichtlichen Streitschlichtung und 
zur Möglichkeit der Klageerhebung
Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genos
senschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitig kei
ten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie 
bei Ablehnung eines Antrags auf Abschluss eines Basiskonto ver trags 
für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genos
senschaftliche Bankengruppe anzurufen (https://www.bvr.de/Service/ 
 Kundenbe schwerde stelle). Näheres regelt die „Verfahrens ord nung für 
die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich 
der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Text form (z. B. mittels Brief 
oder EMail) an die Kundenbe schwerdestelle beim Bundesverband der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken – BVR, Schellingstraße 4, 
10785 Berlin, EMail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem An wen
dungs bereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bür ger
lichen Gesetzbuchs, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürger lichen 
Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglich keit, eine 
Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanz dienst leistungs aufsicht 
einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundes
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn. Zudem besteht auch die Möglichkeit, eine Beschwerde 
unmittelbar bei der Bank einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in 
Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder EMail) beantworten.

Die Europäische Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/ 
odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen OnlineStreit bei le gung (so
genannte OSPlattform) bereit.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine zivilrechtliche Klage einzureichen.

Ende der Allgemeinen Geschäftsbedingungen



Son der be din gun gen
für den Scheck ver kehr
Stand: Oktober 2018
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1 Verwendung zugelassener Scheckvordrucke, Aus hän di gung
gegen Empfangsbescheinigung

(1) Für die Aus stel lung von Schecks sind nur die vom be zo ge nen In sti tut
zu ge las se nen Scheck vor drucke zu ver wen den;  an de ren falls be steht kei -
ne Ein lö sungs pflicht. Über brin ger schecks dür fen nur auf Vor drucken für
Über brin ger schecks, Or der schecks nur auf Vor drucken für Or der schecks
aus ge stellt wer den. Ver wen det der Kun de ei ge ne Scheck vor drucke, gel -
ten eben  falls die se Be din gun gen.

(2) Scheck vor drucke wer den gegen Emp fangs be schei ni gung aus ge hän -
digt. Der Emp fän ger von Scheck vor drucken hat die se bei Emp fang auf
Voll stän dig keit zu prü fen.

2 Sorg falts pflich ten bei Ver wah rung und Ver wen dung von Scheck -
vor drucken und Schecks

(1) Scheck vor drucke und aus ge füll te Schecks sind mit be son de rer Sorg -
falt auf zu be wah ren. Das Ab han den kom men von Scheck   vor drucken und
Schecks ist der Bank, mög lichst der kon to füh ren den Stel le, un ver züg lich
mit zu tei len.

(2) Die Scheck vor drucke sind deut lich les bar aus zu fül len so wie sorg fäl tig
zu be han deln (z. B. nicht knicken, lo chen, be schmut zen). Än de run gen
und Strei chun gen des vor ge druck ten Tex tes dür fen nicht vor ge nom -
men wer den. Der Scheck be trag ist in Zif fern und in Buch sta ben unter
Angabe der Währung so ein zu set zen, dass nichts hin zu ge schrie ben wer -
den kann. Hat sich der Kun de beim Aus stel len ei nes Schecks ver schrie -
ben oder ist der Scheck auf an de re Wei se un brauch bar ge wor den, so ist
er zu ver nich ten.

3 Haf tungs ver tei lung

(1) Die Bank haf tet für die Er fül lung ihrer Ver pflich tun gen aus dem
Scheck ver trag. Hat der Kun de durch ein schuld haf tes Ver hal ten, ins be -
son de re durch eine Ver let zung sei ner Sorg falts pflich ten, zur Ent ste hung
ei nes Scha dens bei ge tra gen, be stimmt sich nach den Grund sät zen des
Mit ver schul dens, in wel chem Um fang Bank und Kun de den Scha den zu
tra gen ha ben.

(2) Löst die Bank Schecks ein, die dem Kun den nach der Aus stel lung ab -
han den ge kom men sind, so kann sie das Kon to des Kun den nur be la s -
ten, wenn sie bei der Ein lö sung nicht grob  fahr läs sig ge han delt hat.

4 Ein lö sung trotz man geln dem Gut ha ben

Die Bank ist be rech tigt, Schecks auch bei man geln dem Gut ha ben oder
über ei nen zu vor für das Kon to ein ge räum ten Kre dit (eingeräumte
Kontoüberziehung) hin aus ein zu lö sen. Die Bu chung sol cher Ver fü gun -
gen auf dem Kon to führt zu ei ner ge dul de ten Kon to über zie hung. Die
Bank ist be rech tigt, in die sem Fall den hö he ren Zins satz für ge dul de te
Kon to über zie hun gen zu ver lan gen.

5 Be ach tung von Scheck sper ren

Der Wi der ruf ei nes aus ge stell ten Schecks kann nur be ach tet wer den,
wenn er der kon to füh ren den Stel le so recht zei tig zu geht, dass sei ne Be -
rück sich ti gung im Rah men des or  dnung s  gem äßen Ge schäfts ab laufs
mög lich ist. Nach Ab lauf der Vor le gungs frist hat das be zo ge ne In sti tut
eine Scheck sper re nur für sechs Mo na te, ge rech net vom Ein gang des
Wi der rufs, zu be ach ten; spä ter vor ge leg te Schecks kann das be zo ge ne
In sti tut ein lö sen, so fern der Aus stel ler die Sper re nicht in Textform um
wei te re sechs Mo na te ver län gert.

6 Fremd wäh rungs schecks

Die Bestimmung des Umrechnungskurses bei Fremd wäh rungs ge schäften
ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis”.

7 Zu sätz li che Re ge lun gen für Or der schecks

Der Aus stel ler von Or der schecks steht al len Kre dit in sti tu ten, die am Ein -
zug der von ihm beg ebe nen Or der schecks be tei ligt sind, für de ren
Be zah lung ein. Je des die ser Kre di tin sti tu te kann gegen Vor la ge der in -
ner halb der Vor le gungs frist vor ge leg ten und nicht be zahl ten Schecks
Zah lung vom Aus stel ler ver lan gen. Die vor ste hen den Be stim mun gen
gel  ten auch für nach Be en di gung des Scheck ver trages aus ge stell te Or -
der schecks.
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 Kontoführung 
 
 SpardaGiro 
 

Lohn-/Gehaltskonto                          0,00EUR 
 
Führung eines Zweitgirokontos/Unterkontos     pro Monat                      5,00EUR 
 
Auflösung der Geschäftsverbindung                          0,00EUR 
 
Gläubigerübertrag je Konto/Auftrag   auf Wunsch des Kunden                    30,00 EUR 
 

 Basiskonto 
 
Führung eines Basiskontos    pro Monat                      5,00EUR 
 

 
 Mediale Dienstleistung 

 
mobile TAN per SMS    2 Stück SMS/Monat              0,00EUR 
Übermittlung für jede weitere TAN-SMS, soweit diese zur Autorisierung eines  
Zahlungsauftrages dient und vom Kunden auch hierfür verwendet wurde                      0,12EUR 

 
ChipTAN                          0,00EUR 
(Zur Generierung einer ChipTAN benötigen Sie einen handelsüblichen Generator. Hier fallen ggf. einmalige  
Anschaffungskosten an. Wir empfehlen das Produktangebot der Firma GenoLog GmbH. Weitere Informationen  
zu den angebotenen Modellen und den aktuellen Preisen erhalten Sie unter https://genostore.de/SBHS/online-banking) 

 
Sparda SMS-Kontostandsservice auf Wunsch des Kunden pro Monat                      2,00EUR 

 
 Kontoauszug1 
 

durch Postbox                          0,00EUR 
 

durch Postversand (Auslagenerstattung Portokosten)  auf Wunsch des Kunden                      0,85EUR 
 

Erstellung eines Kontoauszugs-/Rechnungsabschlussduplikats auf Verlangen des Kunden  
(soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht) 
 
- maschinell (soweit bei Auszügen neueren Datums noch möglich)  
            pro Auszug                     2,50 EUR 
 
- manuell (bei Auszügen älteren Datums, wenn systembedingt maschinelle Erstellung nicht mehr möglich ist)   
   pro Auszug                               7,50 EUR 

 
Erstellung eines Belegs über beleglose Umsätze  auf Wunsch des Kunden                      5,00EUR 
 
Nachträgliche Ausführungsbestätigung  auf Wunsch des Kunden                      7,50EUR 

 

                                                      
1  Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. 

https://genostore.de/SBHS/online-banking
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Bargeldauszahlung und Bargeldeinzahlung 
         

 Bargeldauszahlung an eigene Kunden am Schalter          am Geldautomaten   
 mit unserer Debitkarte  

[SpardaBankCard/girocard] 
 entfällt    0,00 EUR  

         

 mit unserer Kreditkarte  
[Mastercard]

 

 entfällt  1 % vom Umsatz, mind. 2,50 EUR 
           
           
           

  Bargeldauszahlung an eigene Kunden bei anderen Kreditinstituten (KI)    
  Debitkarte [SpardaBankCard] am Schalter                   am Geldautomaten   

  - andere Sparda-Banken sowie          
  - CashPool-Partner  entfällt  0,00 EUR   
  - Volks- und Raiffeisenbanken         
  - BankCardServiceNetz-Partner  entfällt  2,05 EUR   

  - bei inländischen Ki und Ki in der EU   
  und den EWR-Staaten, die ein direk- 
  tes Kundenentgelt erheben können 

      

  -Verfügungen im girocard System  entfällt  entfällt   
  -Verfügungen in anderen Zahlungs-  

 systemen (Maestro/Cirrus/    
 EAPS/VPAY/Plus)in Euro  

 entfällt 1 % vom Umsatz, mind. 5,00 EUR 

  - bei inländischen Ki und Ki in der EU und 
den EWR-Staaten, die kein direktes 
Kundenentgelt erheben können 

      

  - Verfügungen in den folgenden   
   Zahlungssystemen(Maestro/Cirrus/ 
   EAPS/VPAY/Plus) in Euro 

 entfällt 1 % vom Umsatz, mind. 5,00 EUR 

  - übrige Kreditinstitute in der EU2 und 
den EWR-Staaten3 in Fremdwährung 

 entfällt 1 % vom Umsatz, mind. 5,00 EUR 

  - Kreditinstitute außerhalb der EU und 
den EWR-Staaten 

 entfällt 1 % vom Umsatz, mind. 5,00 EUR 

3                  

  - Einsatz der Debitkarte [BankCard]  
Für den Auslandseinsatz2 zum Bezahlen von Waren und 
Dienstleistungen (Maestro) bei Zahlungen in Fremdwährungen 
oder in einem Land außerhalb der EU3) und der EWR-Staaten4 

1 % vom Umsatz, 
mind.   
max. 

 
0,77 
3,83 

 
EUR 
EUR 

  mit Kreditkarte am Schalter   am Geldautomaten  
          

  Kreditkarte [Mastercard]       
  - im Inland und Ausland 2 % vom Umsatz, mind 5,50 EUR 1 % vom Umsatz, mind. 2,50 EUR 
          

   (zzgl. 1 % vom Umsatz für den Auslandseinsatz5 bei Zahlung in Fremdwährung oder in einem Land 
   außerhalb der EU und der EWR-Staaten) 
   

  Kreditkarte [Mastercard Platinum] entfällt  kostenfrei 
 
Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet. 
 
  

                                                      
2  Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses. 
3  Europäische Union (derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 

Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern). 

4  EWR-Staaten (derzeit: Island, Liechtenstein, San Marino und Norwegen). 
5  Zum Umrechnungskurs siehe Kapitel 4.6 dieses Verzeichnisses. 
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Debitkarte [Sparda-BankCard] 
 

Ausgabe einer Debitkarte für Kontoinhaber/Kontobevollmächtigte mit/ohne PIN        pro Jahr      0,00 EUR 
 
Ersatzkarte  
(Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben,  
zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.)                     9,64 EUR 
 
PIN-Neubestellung für eine bestehende Debitkarte [BankCard] auf Wunsch des Kunden             5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu zahlen, wenn die Ausstellung einer neuen PIN durch vom Kunden zu vertretende Umstände  
verursacht wurde (z. B. PIN vergessen) und die Bank zur Ausstellung einer neuen PIN nicht gesetzlich verpflichtet ist. 

  
Auslagen Nachversand für erneute Zustellung Debitkarte [BankCard] mit/ohne PIN 
wegen fehlender Anschriftenänderung durch den Kunden und Versand Debitkarte [BankCard] 
an abweichende Anschrift auf Wunsch des Kunden                       10,00 EUR 

 
Kreditkarten 
 

• Ersatzkarte  
(Wird nur berechnet, wenn der Kunde die Umstände, die zum Ersatz der Karte geführt haben,  
zu vertreten hat und die Bank nicht zur Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist.) 

• Ersatz für Kreditkarte [Mastercard Standard]:    17,13 EUR 
• Ersatz für Kreditkarte [Mastercard Platinum]:    27,21 EUR 

 
Auslagen Nachversand für erneute Zustellung der Kreditkarte [Mastercard] 
mit PIN wegen fehlender Anschriftenänderung durch den Kunden                     10,00EUR 

 
Kreditkarte [Mastercard Standard] 

 
• Ausgabe einer Kreditkarte - Hauptkarte  
• mit umsatzabhängiger Jahreskartenrückerstattung zum Ablauf des Kartenlaufzeitjahres ab einem 

Händlerumsatz > EUR 5.000,00 im Kartenlaufzeitjahr  pro Jahr                   20,00 EUR 
 
• Ausgabe einer Kreditkarte - Zusatzkarte 
• mit umsatzabhängiger Jahreskartenrückerstattung zum Ablauf des Kartenlaufzeitjahres ab einem 

Händlerumsatz > EUR 5.000,00 im Kartenlaufzeitjahr  pro Jahr                   20,00 EUR 
 
Kreditkarte [Mastercard Platinum] 

 
• Ausgabe einer Kreditkarte - Hauptkarte   pro Jahr                   99,00 EUR 
• Ausgabe einer Kreditkarte – Zusatzkarte   pro Jahr                   99,00 EUR 
 
PriorityPass (Zugang zu VIP-Lounges auf Flughäfen)pro Person/Zugang 
    Karteninhaber                    28,00EUR 
    Gast                    28,00EUR 
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 Überweisungsverkehr 
 
 Überweisungsmodalitäten 
 je Überweisung vom Girokonto je Über- 

weisung 
per Zahl- 
schein** 

als Eil- 
überwei- 
sung 
zusätz- 
lich 

 Beleghafte Überweisung 
(gilt nicht für SpardaGiroLeon) 
soweit vom Kunden veranlasst 
und autorisiert 

Elektronisch 
übermittelte 
Überweisung* 

per  
Dauerauftr
ag 

 

Überweisungsart 
Überweisung mit IBAN 
in Euro innerhalb der Bank 0,95 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 

EUR - 

Überweisung mit 
IBAN in Euro an einen 
anderen Zahlungsdienstleister 

0,95 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR - 13,00 
EUR- 

* Überweisung per Selbstbedienungsterminal, Online-Banking, Homebanking, oder Datenfernübertragung (DFÜ). 
** An eine andere Sparda-Bank 
 

 
Dauerauftrag 
Einrichtung/Änderung/Aussetzung (auf Wunsch des Kunden)                        0,00EUR 

 
 
 Schecks 
 

Ausgabe von Europaschecks    pro Scheck                      1,00EUR 
 
Vormerkung einer Schecksperre auf Wunsch des Kunden  je Sperre                      7,50EUR 
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Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr
Fassung: Januar 2023 

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden gelten die folgen
den Bedingungen.

1 Allgemein

1.1   Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bar
geldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, 
jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin einen gleich bleibenden 
Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauer
auftrag). 

1.2  Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungs empfän
gers zu verwenden.

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben ergeben sich aus 
den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.

1.3  Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der 
Bank zugelassenen Vordrucks oder in der mit der Bank anderweitig vereinbarten 
Art und Weise (zum Beispiel per OnlineBanking) mit den erforderlichen Angaben 
gemäß Nummer 2.1 beziehungs weise Nummern 3.1.1 und 3.2.1.
Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu 
achten. Unleserliche, unvollständige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzö
ge rungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können Schä
den für den Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaf
ten Angaben kann die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nummer 1.7). 
Hält der Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat 
er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisun
gen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls das Formular selbst keine ent
sprechende Angabe vorsieht.
(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in der 
anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel PIN/TAN). In 
dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die 
Bank die für die Ausführung der Überweisung notwendigen personenbezogenen 
Daten des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und 
speichert.
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen Über
weisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang so
wie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls deren Auf schlüs
se lung mit.
(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrags an die 
Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Abs. 33 Zahlungsdienste auf
sichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht 
online zugänglich.

1.4  Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt auch, 
wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt wird. 
Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vorgesehenen Emp
fangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den Geschäfts räumen oder 
Eingang auf dem OnlineBankingServer der Bank).
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 
3 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis und Leistungsverzeichnis“, 
so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauffolgenden Geschäftstag als zuge
gangen.
(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Bank 
oder im „Preis und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so 
gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausfüh rungs frist 
(siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen.
1.5  Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nummer 1.4 Ab
sätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung gegenüber der Bank wider
rufen. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich der Absätze 

2 und 3 ein Widerruf nicht mehr möglich. Nutzt der Kunde für die Erteilung seines 
Überweisungs auftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den Überwei
sungsauftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank widerrufen, 
nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur Auslösung der 
Überweisung erteilt hat.
(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausfüh rung der Über
weisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2 Absatz 2), kann der Kunde die Überwei
sung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des vor 
dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der Bank widerrufen. Die Geschäfts
tage der Bank ergeben sich aus dem „Preis und Leistungsverzeichnis“. Nach dem 
rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Bank werden kei
ne weiteren Überweisungen mehr aufgrund des bisherigen Dauer auftrags ausge
führt.
(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überwei sungs
auftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die 
Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausführung zu verhin
dern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. Nutzt der Kunde für die Er
teilung seines Über weisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es 
ergänzend der Zustimmung des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungs
empfängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kunden berechnet 
die Bank das im „Preis und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

1.6  Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausfüh
rung erforderlichen Angaben (siehe die Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1) in der verein
barten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz1) vorliegen, dieser vom Kunden 
autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausführung der Überwei
sung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein ausrei
chender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zah
lungsdienstleister sind berechtigt, die Überweisung ausschließlich anhand der vom 
Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 
1.2) auszuführen.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Aus
führung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. 
Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche 
Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

1.7  Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt, 
kann die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird 
die Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 
2.2.1 beziehungsweise Nummer 3.1.2 und Nummer 3.2.2 vereinbarten Frist, unter
richten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg gesche
hen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die 
Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt 
werden können.
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkennbar kei
nem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienst
leister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden hierüber 
unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den 
Überweisungsbetrag wieder herausgeben. 
(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Über
weisungsauftrags berechnet die Bank das im „Preis und Leistungsverzeichnis“ aus
gewiesene Entgelt.

1.8  Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der 
Über weisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) un mittel bar oder unter 
Be teili gung zwischengeschalteter Stellen an den Zah lungsdienstleister des Zah
lungs empfän gers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem 
Zahlungs empfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die Internationa
le Bankkontonummer (IBAN) des Zahlers gehört, ganz oder teilweise zur Verfü
gung stellen.
Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland 
können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem 
Society for Worldwide Interbank Financial Telecom munication (SWIFT) mit Sitz in 
Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet wer
den. Aus Gründen der System  sicherheit speichert SWIFT die Überweisungsdaten 
vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz 
und in den USA.
1.9    Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Über weisungen
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags zu unterrichten. Dies gilt auch 
im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslösedienstleisters.

1.10  Entgelte und deren Änderung 

1.10.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis und Leistungs
verzeichnis“. Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kun
den spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk sam
werdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum 

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EUStaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 

Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

3	 Business	Identifier	Code	(Internationale	Bankleitzahl).

Zielgebiet Währung Kundenkennung des Zah lungs
empfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend 
innerhalb des 
Euro päischen 
Wirtschaftsraums2

Euro IBAN

Inland oder innerhalb 
des Europäischen 
Wirtschaftsraums

Andere Wäh rung 
als Euro

•	 IBAN	und	BIC3 oder
•	 Kontonummer	und	BIC

Außerhalb des 
Euro päischen 
Wirtschaftsraums

Euro oder andere 
Währung

•	 	IBAN	und	BIC	oder
•	 Kontonummer	und	BIC
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Beispiel das OnlineBanking), können die Änderungen auch auf diesem Wege ange
boten werden. Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, 
wenn der Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Ent
gelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Kunden ge
richtet ist, kann die Bank mit dem Kunden nur ausdrücklich treffen.
Die Änderung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) 
richtet sich nach Nr. 12 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

1.10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die keine Ver
braucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 der Allge meinen 
Geschäftsbedingungen.

1.11  Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Wäh rung als der 
Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die Be
stimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der Um
rechnungsregelung im „Preis und Leistungsverzeichnis“.
Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Refe renz wechsel kurses 
wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. Der 
Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich gemacht oder stammt aus ei
ner öffentlich zugänglichen Quelle.

1.12		 Meldepflichten	nach	Außenwirtschaftsrecht
Der	Kunde	hat	die	Meldepflichten	nach	dem	Außenwirtschaftsrecht	zu	beachten.

1.13    Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde möglich keit
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde an die im 
„Preis und Leistungsverzeichnis“ näher bezeichneten Streitschlichtungs oder Be
schwerdestellen wenden.

2  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro
päischen Wirtschaftsraums (EWR4) in Euro oder in anderen EWRWährun
gen5

2.1  Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
–  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei Über

weisungen	in	anderen	EWR-Währungen	als	Euro	der	BIC	unbekannt,	 ist	statt	
dessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers anzugeben,

– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– IBAN des Kunden.

2.2  Maximale Ausführungsfrist

2.2.1 Fristlänge
Die	Bank	ist	verpflichtet	sicherzustellen,	dass	der	Überweisungsbetrag	spätestens	
innerhalb der im „Preis und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überwei
sungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nummer 1.4).
(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung an 
einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem 
Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geld betrag in 
der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auf
trag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn der Ausfüh
rungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag der 
Bank, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die Aus füh rungs frist. Die Ge
schäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis und Leistungs verzeichnis“.
(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichen
den Wäh rung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Über
weisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.

2.3  Erstattungs, Berichtigungs und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die 
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen dungen. Sie 
ist	verpflichtet,	dem	Kunden	den	Überweisungsbetrag	zu	erstatten	und,	sofern	der	
Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den 
Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisier
te	Überweisung	befunden	hätte.	Diese	Verpflichtung	ist	spätes	tens	bis	zum	Ende	
des Geschäftstags gemäß „Preis und Leistungsverzeichnis“ zu erfüllen, der auf den 
Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht au
torisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die 
Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein be
trügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ih
re	Verpflichtung	aus	Satz	2	unverzüglich	zu	prüfen	und	zu	erfüllen,	wenn	sich	der	
Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsaus
lösedienstleister	ausgelöst,	so	treffen	die	Pflichten	aus	den	Sätzen	2	bis	4	die	Bank.

2.3.2  Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung 
einer autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Er
stattung des Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belas tet, bringt die 
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung 
vom	Kunden	über	einen	Zahlungsauslösedienstleister	ausgelöst,	so	treffen	die	Pflich
ten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der 
Bank oder zwi schen geschal teten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, 

übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abge
zogenen Betrag. 
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjeni
gen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit 
der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung 
gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann 
der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des Zah
lungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zahlungs
konto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungs
gemäß	ausgeführt	worden.	Die	Pflicht	aus	Satz	1	gilt	auch,	wenn	die	Überweisung	
vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausge löst wird. Weist die Bank 
nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungs dienstleister des Zahlungs
empfängers	eingegangen	ist,	entfällt	diese	Pflicht.	Die	Pflicht	nach	Satz	1	gilt	nicht,	
wenn der Kunde kein Verbraucher ist.
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf 
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über 
das Ergebnis unterrichten.

2.3.3	 Schadensersatz	wegen	Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisier
ten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde 
von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 2.3.1 und 2.3.2 er
fasst	ist,	ersetzt	verlangen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Bank	die	Pflichtverletzung	nicht	
zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschal
teten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass 
die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde 
vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung 
eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat und
– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4  Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 haben 
Kunden, die keine Verbraucher sind, bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet 
ausgeführten autorisierten Überweisungen oder bei nicht autorisierten Über wei
sungen neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 des Bürger lichen 
Gesetzbuchs (BGB) und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB ledig
lich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg
fältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (wei
tergeleiteter Auftrag).

–  Schadensersatzansprüche des Kunden sind der Höhe nach auf den Überwei
sungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und 
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschä
den handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung be
grenzt. Diese Beschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, sowie für 
nicht autorisierte Überweisungen.

2.3.5 Haftungs und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach den Nummern 2.3.2, 2.3.3 und 2.3.4 ist  in folgen
den Fällen ausgeschlossen:
–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag 

rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungs dienst leis ter des Zahlungs empfän gers 
eingegangen ist.

–  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebe
nen fehlerhaften Kundenkennung (siehe Nummer 1.2) des Zahlungs empfän
gers ausgeführt. In diesem Fall kann der Kun de von der Bank jedoch verlangen, 
dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungs
betrag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags 
nicht	möglich,	so	ist	die	Bank	verpflichtet,	dem	Kunden	auf	schriftlichen	An
trag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den 
tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des 
Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten der Bank nach 
den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis und 
Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 und Einwendungen 
des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Über
weisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas tung 
mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon un
terrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 
Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Kontoin for ma tionen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belas tungs buchung 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maß
geblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 2.3.3 kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Ein
haltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der 
Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslöse dienst leister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün
denden Umstände

4  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EUStaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

5  Zu den EWRWährungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer 
Franken, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 
die	Bank	keinen	Einfluss	hat,	und	dessen	Folgen	trotz	Anwendung	der	gebote
nen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder

–	 	von	der	Bank	aufgrund	einer	gesetzlichen	Verpflichtung	herbeigeführt	wurden.

3  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro
päischen Wirtschaftsraums (EWR6) in Währungen eines Staates außerhalb 
des EWR (Drittstaatenwährung7) sowie Über weisungen in Staaten außer
halb des EWR (Drittstaaten8)

3.1.  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro
päischen Wirtschaftsraums (EWR9) in Währungen eines Staates außer halb 
des EWR (Drittstaatenwährung10)

3.1.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
– Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
–  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenz

überschreitenden	Überweisungen	der	BIC	unbekannt,	ist	statt	dessen	der	voll
ständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungs empfän
gers anzugeben,

– Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3.1.3  Erstattungs, Berichtigungs und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat 
die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen dun
gen.	Sie	ist	verpflichtet,	dem	Kunden	den	Zahlungsbetrag	zu	erstatten	und,	sofern	
der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf 
den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autori
sierte	Überweisung	befunden	hätte.	Diese	Verpflichtung	ist	spätestens	bis	zum	En
de des Geschäftstags gemäß „Preis und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf 
den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht 
autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die 
Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein be
trügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ih
re	Verpflichtung	aus	Satz	2	unverzüglich	zu	prüfen	und	zu	erfüllen,	wenn	sich	der	
Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsaus
lösedienstleister	ausgelöst,	so	treffen	die	Pflichten	aus	den	Sätzen	2	bis	4	die	Bank.

3.1.3.2  Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Aus füh
rung einer autorisierten Überweisung

(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten 
Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Er
stattung des Überweisungsbetrags insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, bringt die 
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne den nicht erfolgten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung 
vom	Kunden	über	einen	Zahlungsauslösedienstleister	ausgelöst,	so	treffen	die	Pflich
ten aus den Sätzen 1 und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der 
Bank oder zwischengeschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, 
übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abge
zogenen Betrag. 
(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derjeni
gen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit 
der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rechnung 
gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.
(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann 
der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des Zah
lungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zah lungs
konto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung ordnungs
gemäß	ausgeführt	worden.	Die	Pflicht	aus	Satz	1	gilt	auch,	wenn	die	Über	weisung	
vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausge löst wird. Weist die Bank 
nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungs dienst leister des Zahlungs
empfängers	eingegangen	ist,	entfällt	diese	Pflicht.	Die	Pflicht	nach	Satz	1	gilt	nicht,	
wenn der Kunde kein Verbraucher ist.
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf 
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über 
das Ergebnis unterrichten.

3.1.3.3	 Schadensersatz	wegen	Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten 
Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von 
der Bank einen Schaden, der nicht bereits von den Nummern 3.1.3.1 und 3.1.3.2 er
fasst	ist,	ersetzt	verlangen.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	Bank	die	Pflichtverletzung	nicht	
zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschal
teten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass 
die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kun
de vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entste
hung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mit
verschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
– für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.1.3.4  Sonderregelung für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) getätigten Bestandteile der Überweisung 

Für die außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) getätigten Bestand
teile der Überweisung bestehen abweichend von den Ansprüchen in den Num
mern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausge
führten autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprü chen nach 
§ 667 BGB und §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe 
folgender Regelungen:
–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg
fältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (wei
tergeleiteter Auftrag).

–  Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 haben Kun
den, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet 
ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überwei
sung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. BGB 
lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg
fältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (wei
tergeleiteter Auftrag).

–  Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überweisungs
betrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folge schäden 
handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. 
Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässig
keit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat so
wie für nicht autorisierte Überweisungen.

3.1.3.6 Haftungs und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummern 3.1.3.2 bis 3.1.3.5 ist in folgenden Fällen 
ausgeschlossen:
–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag 

ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einge
gangen ist.

–  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebe
nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) 
ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass 
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungs betrag wie
derzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überwei sungs betrags nach dem Satz 
2	nicht	möglich,	so	ist	die	Bank	verpflichtet,	dem	Kunden	auf	schriftlichen	An
trag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den 
tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des 
Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach den Sät
zen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis und Leistungs
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nummern 3.1.3.1 bis 3.1.3.5 und Einwendungen des 
Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überweisun
gen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, wenn 
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas tung mit 
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon un
terrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 
Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für Konto in forma tionen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche nach Nummer 3.1.3.3 kann der Kunde auch 
nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der 
Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis3 gelten auch dann, wenn der 
Kunde die Überweisung über einen Zahlungsaus lösedienstleister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün
denden Umstände
–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 

die	Bank	keinen	Einfluss	hat,	und	dessen	Folgen	trotz	Anwendung	der	gebote
nen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

–  von	der	Bank	aufgrund	einer	gesetzlichen	Verpflichtung	herbeigeführt	wurden.

6  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EUStaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

7 Zum Beispiel USDollar.
8  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EUMitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 

Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 
Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).

9  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EUStaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein 
und Norwegen.

10 Zum Beispiel USDollar.
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Anlage Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland Kurzform Währung Kurzform

Belgien BE Euro EUR
Bulgarien BG Bulgarischer Lew BGN
Dänemark DK Dänische Krone DKK
Estland EE Euro EUR
Finnland FI Euro EUR
Frankreich FR Euro EUR
Griechenland GR Euro EUR
Großbritannien GB Britisches Pfund GBP
Irland IE Euro EUR
Island IS Isländische Krone ISK
Italien IT Euro EUR
Japan JP Japanischer Yen JPY
Kanada	 CA	 Kanadischer	Dollar	 CAD
Kroatien HR Euro EUR
Lettland LV Euro EUR
Liechtenstein LI Schweizer Franken*	 CHF
Litauen LT Euro EUR
Luxemburg LU Euro EUR
Malta MT Euro EUR
Niederlande NL Euro EUR
Norwegen NO Norwegische Krone NOK
Österreich AT Euro EUR
Polen PL Polnischer Zloty PLN
Portugal PT Euro EUR
Rumänien RO Rumänischer Leu RON
Russische Föderation RU Russischer Rubel RUB
Schweden SE Schwedische Krone SEK
Schweiz	 CH	 Schweizer	Franken	 CHF
Slowakei SK Euro EUR
Slowenien SI Euro EUR
Spanien ES Euro EUR
Tschechien	 CZ	 Tschechische	Krone	 CZK
Türkei TR Türkische Lira TRY
Ungarn HU Ungarischer Forint HUF
USA US USDollar USD
Zypern	 CY	 Euro	 EUR

* Schweizer Franken als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.

3.2  Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten11)

3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
–  Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers,
–  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenz

überschreitenden	 Überweisungen	 der	 BIC	 unbekannt,	 ist	 statt	 dessen	 der	
vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungs
empfängers anzugeben,

–  Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
–  Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anlage),
–  Betrag,
–  Name des Kunden,
–  Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt

3.2.3 Erstattungs und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.2.3.1  Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat 
die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen dungen. 
Sie	ist	verpflichtet,	dem	Kunden	den	Zahlungsbetrag	zu	erstatten	und,	sofern	der	
Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den 
Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisier
te	Überweisung	befunden	hätte.	Diese	Verpflichtung	ist	spätes	tens	bis	zum	Ende	
des Geschäftstags gemäß „Preis und Leistungsverzeichnis“, zu erfüllen, der auf den 
Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht au
torisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die 
Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein be
trügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ih
re	Verpflichtung	aus	Satz	2	unverzüglich	zu	prüfen	und	zu	erfüllen,	wenn	sich	der	
Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsaus
lösedienstleister	ausgelöst,	so	treffen	die	Pflichten	aus	den	Sätzen	2	bis	4	die	Bank.
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultie
ren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaf
tes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2  Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung ei
ner autorisierten Überweisung

Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überwei
sungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach §667 
BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB Schadensersatz
ansprüche nach Maßgabe der folgenden Regelungen:

–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 
Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen 
Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Un
terweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

–  Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der 
Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat. 

3.2.3.3 Haftungs und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nummer 3.2.3.2 ist in folgenden Fällen ausgeschlos
sen:
–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag 

ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einge
gangen ist.

–  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebe
nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2) 
ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass 
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungs betrag 
wiederzuerlangen. Für die Tätigkeiten der Bank nach dem Satz 2 dieses Unter
punkts berechnet die Bank das im „Preis und Leistungsverzeichnis“ ausgewie
sene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nummern 3.2.3.1 und 3.2.3.2 und Einwen
dungen des Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführ
ter Überweisungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausge
schlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der 
Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung 
hiervon in Textform unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank 
den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem für 
Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der 
Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach 
Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Ein
haltung dieser Frist verhindert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der 
Kunde die Überweisung über einen Zahlungsauslöse dienst leister auslöst.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün
denden Umstände
–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 

die	Bank	keinen	Einfluss	hat,	und	dessen	Folgen	trotz	Anwendung	der	gebote
nen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können oder

–  von	der	Bank	aufgrund	einer	gesetzlichen	Verpflichtung	herbeigeführt	wurden.

11  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (derzeit: Die EUMitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, 
Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen).



Sonderbedingungen für die BankCard (Debitkarte) 

Fassung: 29.07.2021  

A. Garantierte Zahlungsformen 
B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen 
C. Zusatzanwendungen 
D. Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglich-  
  keit 
 
A. Garantierte Zahlungsformen 
 
I. Geltungsbereich 
Die BankCard ist eine Debitkarte. Der Karteninhaber kann die Karte, 
soweit diese und die Terminals entsprechend ausgestattet sind, für 
folgende Zahlungsdienste nutzen: 
 
1.  In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in 
deutschen Debitkartensystemen: 
a)  Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen des 
deutschen Geldautomatensystems, die mit dem girocard-Logo 
gekennzeichnet sind. 
 
b)   Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen, an 
automatisierten Kassen im Rahmen des deutschen Debit-
kartensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind. 
 
2.  In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in 
fremden Debitkartensystemen: 
a)  Zum Abheben von Bargeld an Geldautomaten im Rahmen eines 
fremden Geldautomaten-Systems, soweit die Karte entsprechend 
ausgestattet ist.  
 
b)  Zum Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an 
automatisierten Kassen im Rahmen eines fremden Systems, soweit die 
Karte entsprechend ausgestattet ist. Die Akzeptanz der Karte im 
Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde 
System geltenden Akzeptanzlogo. 
 
3.  Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN): 
a)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen 
des deutschen Debitkartensystems, die mit dem girocard-Logo 
gekennzeichnet sind, bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, soweit an den 
automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz nicht 
die Eingabe einer PIN verlangt wird. 
 
b)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen an automatisierten Kassen im Rahmen 
von fremden Debitkartensystemen bis zu 50 Euro pro Bezahlvorgang, 
soweit an den automatisierten Kassen für den jeweiligen kontaktlosen 
Einsatz nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Die Akzeptanz der 
Karte im Rahmen eines fremden Systems erfolgt unter dem für das 
fremde System geltenden Akzeptanzlogo. 
 
c)  Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne, dass 
mit der Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist, als 
Speichermedium für Zusatzanwendungen 

- der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen 
Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) oder 

- eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe 
des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages 
(unternehmensgenerierte Zusatzanwendung). 

 
II.  Allgemeine Regeln 
 
1. Karteninhaber und Vollmacht 
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto sowie gegebenenfalls 
für zusätzlich vereinbarte Konten, auf die der Karteninhaber Zugriff hat. 
Sie kann nur auf den Namen des Kontoinhabers oder einer Person 
ausgestellt werden, der der Kontoinhaber Kontovollmacht erteilt hat. 
Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht widerruft, ist er dafür 
verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene Karte 
an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die Karte nach Widerruf 
der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten 
Kassen elektronisch sperren. Eine Sperrung einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem 
Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der 
Karte eingespeichert hat und ist nur dann möglich, wenn das 
Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung 
vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der 
Bank kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach 
dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. Solange die Rückgabe der 
Karte nicht erfolgt ist, besteht die Möglichkeit einer Nutzung der auf der 
Karte gespeicherten Zusatzanwendungen. 

2. Finanzielle Nutzungsgrenze 
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen 
des jeweiligen Kontoguthabens oder eines vorher für das jeweilige 
Konto eingeräumten Kredits vornehmen. Auch wenn der Karteninhaber 
diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen nicht einhält, ist die 
Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus 
der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügungen 
auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.  
 
3. Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen 
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro 
lauten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des 
Kurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem Preis- und 
Leistungsverzeichnis. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung 
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und ohne 
vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam.  
 
4. Rückgabe der BankCard 
Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die 
Karte ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig.  
 
Mit Aushändigung der neuen, spätestens aber nach Ablauf der 
Gültigkeit der Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte 
zurückzuverlangen. Endet die Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher 
(z. B. durch Kündigung der Kontoverbindung oder des Kartenvertrages), 
so hat der Karteninhaber die Karte unverzüglich an die Bank 
zurückzugeben. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das 
die Zusatzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich 
entfernen zu lassen. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach dem 
Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der Bank. 
 
5. Sperre und Einziehung der BankCard 
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an 
Geldautomaten) veranlassen,  

- wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund 
zu kündigen,  

- wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der 
Karte dies rechtfertigen oder 

- wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung der Karte besteht. 

 
Darüber wird die Bank den Karteninhaber unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 
nach der Sperre unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder 
diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den 
Karteninhaber unverzüglich. 
 
(2)  Ist die Karte für einen TAN-Generator im Online-Banking registriert, 
so hat die Sperre der Karte auch zur Folge, dass der TAN-Generator 
nicht mehr mit dieser Karte verwendet werden kann. 
 
(3)  Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine 
Zusatzanwendung gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, 
dass er die Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt 
der Einziehung in der Karte gespeicherte unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendungen kann der Karteninhaber von der Bank   
herausverlangen, nachdem dieses die Karte von der Stelle, die die 
Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank 
ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, 
dass sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrsfunktionen 
bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene 
Zusatzanwendung geltenden Regeln. 
 
6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 
6.1 Unterschrift 
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber 
die Karte nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu 
unterschreiben. 
 
6.2 Sorgfältige Aufbewahrung der BankCard 
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, 
dass sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf 
insbesondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt 
werden, da sie (z. B. im Rahmen des girocard-Systems) missbräuchlich 
eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der 
Karte ist, Transaktionen an automatisierten Kassen ohne PIN bis zur 
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Sperre tätigen. 
 
6.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person 
Kenntnis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf 
insbesondere nicht auf der Karte vermerkt oder in anderer Weise 
zusammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die 
PIN kennt und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zu 
Lasten des auf der Karte angegebenen Kontos sowie gegebenenfalls 
zu Lasten zusätzlich definierter Konten, auf die der Karteninhaber 
Zugriff hat, Verfügungen zu tätigen (z. B. Geld an Geldautomaten 
abzuheben). 
 
6.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten 
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte, die 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte 
Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank unverzüglich zu 
benachrichtigen (Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der 
Karteninhaber auch jederzeit gegenüber dem Zentralen 
Sperrannahmedienst (Telefon: 116 116 aus dem Inland und +49 116 
116 aus dem Ausland [ggf. abweichende Ländervorwahl]) abgeben. In 
diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der Bank 
– möglichst mit Bankleitzahl – und die Kontonummer oder die IBAN 
angegeben werden. Der Zentrale Sperrannahmedienst sperrt alle für 
das betreffende Konto ausgegebenen Karten sowie gegebenenfalls den 
Zugriff auf zusätzlich definierte Konten, auf die der Karteninhaber mit 
seiner Karte Zugriff hat, für die weitere Nutzung an Geldautomaten und 
automatisierten Kassen. Zur Beschränkung der Sperre auf die 
abhandengekommene Karte muss sich der Karteninhaber mit seiner 
Bank in Verbindung setzen. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder 
Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. 
 
(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person 
unberechtigt in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche 
Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte 
oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls unverzüglich eine Sperranzeige 
abgeben. 
 
(3) Für den Ersatz einer verlorenen, gestohlenen, missbräuchlich 
verwendeten oder sonst nicht autorisiert genutzten Karte berechnet die 
Bank im Rahmen von § 675l Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
dem Kontoinhaber das im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank 
ausgewiesene Entgelt, sofern der Karteninhaber die Umstände, die zum 
Ersatz der Karte geführt haben, zu vertreten hat und die Bank nicht zur 
Ausstellung einer Ersatzkarte verpflichtet ist. 
 
(4) Ist die Karte für einen TAN-Generator im Online-Banking registriert, 
so hat die Sperre der Karte auch zur Folge, dass der TAN-Generator 
nicht mehr mit dieser Karte verwendet werden kann. 
 
(5) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die 
Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur 
dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer bankgenerierten 
Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und 
richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.  
 
(6) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer 
nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenverfügung zu 
unterrichten. 
 
7. Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber  
Mit dem Einsatz der Karte durch Einführen der Karte in die 
automatisierte Kasse oder bei kontaktlosen Bezahlvorgängen durch 
Heranführen der Karte an die automatisierte Kasse erteilt der 
Karteninhaber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung der 
Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder die Unterschrift 
erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach 
Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung 
nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zugleich die 
ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die 
Ausführung der Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen 
Daten des Karteninhabers verarbeitet, übermittelt und speichert. 
 
8. Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags 
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im 
Rahmen der finanziellen Nutzungsgrenze (A.II.2) verfügbaren 
Geldbetrag zu sperren, wenn 

- der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger 
ausgelöst worden ist und  

- der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden 
Geldbetrags zugestimmt hat. 

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger 
gesetzlicher oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr 
der genaue Zahlungsbetrag mitgeteilt worden ist. 
 
9. Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank 
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn  

- sich der Karteninhaber die Kartenzahlung nicht gemäß A.II.7 
legitimiert hat,  

- der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder die 
finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder 

- die Karte gesperrt ist. 
 
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte 
eingesetzt wird, unterrichtet. 
 
10. Ausführungsfrist 
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach 
Zugang des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet 
sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 
 
11. Entgelte und deren Änderungen  
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte 
und Auslagen ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
der Bank. 
 
(2) entfällt 
 
(3) entfällt 
 
(4) entfällt 
 
12. Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungs-  
   vorgang 
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich, 
sofern nichts anderes vereinbart, über die mit der Karte getätigten 
Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. 
Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, kann die Art und Weise 
sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart 
werden.  
 
13. Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche    
   des Kontoinhabers  
13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der  

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 

und Dienstleistungsunternehmen 
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung 
ihrer Aufwendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den 
Betrag ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag dem Konto des 
Karteninhabers belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden 
hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 
Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“ zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, 
dass die Kartenverfügung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere 
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen 
Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches 
Verhalten des Karteninhabers vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank 
ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, 
wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.  
 
13.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter       
    Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung  
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung z. B. in Form der  

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 

und Dienstleistungsunternehmen 
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die 
Kartenverfügung nicht erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag 
dem Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung 
befunden hätte. 
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(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im 
Zusammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
der autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem 
Konto belastet wurden.  
 
(3) Geht der Verfügungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer 
A.II.10 ein (Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem 
Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die Gutschrift des 
Verfügungsbetrages auf dem Konto des Zahlungsempfängers so 
vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt 
worden.  
 
(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des 
Karteninhabers nachvollziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten. 
 
13.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers wegen Pflicht- 
    verletzung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer 
nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer 
autorisierten Kartenverfügung kann der Kontoinhaber von der Bank 
einen Schaden, der nicht bereits von Nummer A.II.13.1 oder 13.2 
erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie 
eigenes Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche 
Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der 
Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber 
nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem 
Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (Drittstaat), beschränkt sich die Haftung der Bank für 
das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs 
beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer 
solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten 
zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem 
Absatz ist auf 12.500 Euro je Kartenverfügung begrenzt. Diese 
betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht  

- für nicht autorisierte Kartenverfügungen, 
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
- für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat 

und 
- für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der 

Kontoinhaber Verbraucher ist. 
 
13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss  
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nummern A.II.13.1 bis 13.3 sind 
ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 
Monate nach dem Tag der Belastung mit der Kartenverfügung darüber 
unterrichtet hat, dass es sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte 
oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-monatigen 
Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über die aus der 
Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist 
für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Haftungsansprüche nach Nummer A.II.13.3 kann der Kontoinhaber 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne 
Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.  
 
(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausge-
schlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände 

- auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis 
beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, und dessen 
Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht 
hätten vermieden werden können oder 

- von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung 
herbeigeführt wurden. 

 
14. Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte  
   Kartenverfügungen 
14.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperranzeige 
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm 
gestohlen, kommen sie ihm sonst abhanden oder werden diese sonst 
missbräuchlich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten 
Kartenverfügungen z. B. in Form der  

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 

und Dienstleistungsunternehmen 
haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der 
Sperranzeige verursacht werden in Höhe von maximal 50 Euro. Die 
Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für 
Handeln in betrügerischer Absicht bleibt unberührt. 
 
(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn 

- es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, 
den Diebstahl, das Abhandenkommen oder eine sonstige 
missbräuchliche Verwendung der Karte vor den nicht 
autorisierten Kartenverfügungen zu bemerken, oder 

- der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, 
eine Zweigniederlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an 
die Tätigkeiten der Bank ausgelagert wurden, verursacht worden 
ist. Die Haftung nach Absatz 6 für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit sowie für Handeln in betrügerischer Absicht bleibt 
unberührt. 

 
(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher 
oder erfolgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb 
Deutschlands und des Europäischen Wirtschaftsraums (Drittstaat), 
trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht autorisierter 
Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Abs. 1 und 2 auch 
über einen Betrag von maximal 50 Euro hinaus, wenn der 
Karteninhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten 
fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine Verletzung ihrer 
Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, haftet die Bank für 
den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenen 
Mitverschuldens.  
 
(4) Die Bank verzichtet auf die Schadensbeteiligung durch den Kunden 
in Höhe von maximal 50 Euro gemäß vorstehendem Absatz (1) und 
übernimmt alle Schäden, die durch nicht autorisierte 
Kartenverfügungen bis zum Eingang der Sperranzeige entstanden sind, 
wenn der Karteninhaber seine ihm gemäß Abschnitt A.II. Ziffer 6 
obliegenden Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nicht grob fahrlässig 
verletzt hat.  
 
(5) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absätzen 
1 und 3 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht 
abgeben konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur 
Entgegennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden 
dadurch eingetreten ist. 
 
(6) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen 
und hat der Karteninhaber seine Sorgfaltspflichten nach diesen 
Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in 
betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch 
entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des 
Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn er 

- den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der 
Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht 
unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis hat, 

- die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder 
zusammen mit der Karte verwahrt hat (z. B. im Originalbrief, in 
dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt wurde), 

- die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat 
und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist. 

 
Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf 
den für die Karte geltenden Verfügungsrahmen, soweit zwischen 
Kontoinhaber und Bank nicht ein anderer Verfügungsrahmen vereinbart 
worden ist. 
 
(7) Hat die Bank beim Einsatz der Karte eine starke 
Kundenauthentifizierung nach § 55 des Zahlungsdienste-
aufsichtsgesetzes nicht verlangt oder hat der Zahlungsempfänger oder 
sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, bestimmt sich die 
Haftung des Karteninhabers und der Bank abweichend von den 
Absätzen 1 bis 6 nach den Bestimmungen in § 675v Absatz 4 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 
14.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige 
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust 
oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt 
wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen z. B. in 
Form der  

- Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten 
- Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- 



Sonderbedingungen für die BankCard (Debitkarte) 

Fassung: 29.07.2021  

und Dienstleistungsunternehmen 
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer 
Absicht, trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige 
entstehenden Schäden.  
 
III. Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten 
 
1. Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen  
  von Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
1.1 Verfügungsrahmen der BankCard 
Verfügungen an Geldautomaten und automatisierten Kassen sind für 
den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte geltenden 
Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an 
Geldautomaten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der 
Verfügungsrahmen der Karte durch vorangegangene Verfügungen 
bereits ausgeschöpft ist. Verfügungen, mit denen der 
Verfügungsrahmen der Karte überschritten würde, werden unabhängig 
vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher zum Konto 
eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den 
Verfügungsrahmen der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder 
eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. 
Der Kontoinhaber kann mit der Bank eine Änderung des 
Verfügungsrahmens der Karte für alle zu seinem Konto ausgegebenen 
Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der eine Karte erhalten hat, 
kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren. 
 
1.2 Fehleingabe der Geheimzahl 
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an 
denen im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN 
eingegeben werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die 
persönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben 
wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank in 
Verbindung setzen. 
 
1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen 
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und 
automatisierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die 
unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte 
verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten. Einwendungen und 
sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus dem 
Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer 
automatisierten Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber 
diesem Unternehmen geltend zu machen. 
 
1.4 Vorauswahl an automatisierten Kassen 
Die Handels- und Dienstleistungsunternehmen haben die Möglichkeit 
bei den von ihnen akzeptierten Karten in ihren automatisierten Kassen 
Mechanismen zu installieren, die eine Vorauswahl einer bestimmten 
Zahlungsmarke oder Zahlungsanwendung treffen. Dabei dürfen sie den 
Karteninhaber nicht daran hindern, sich über diese Vorauswahl 
hinwegzusetzen. 
 
B. Von der Bank angebotene andere Service-Leistungen 
 
Der Karteninhaber kann die Karte, falls diese entsprechend 
ausgestattet ist, auch für die folgenden Dienstleistungen nutzen: 
 
1. Eingabe von Überweisungen an Selbstbedienungsterminals 
1.1 Serviceumfang 
Der Karteninhaber kann unter Verwendung seiner Karte und der 
persönlichen Geheimzahl an Selbstbedienungsterminals seiner Bank 
Überweisungen innerhalb des Verfügungsrahmens pro Tag eingeben, 
soweit zwischen Kontoinhaber und Bank nicht ein anderer 
Verfügungsrahmen vereinbart worden ist.  
 
1.2 Ausführung der Überweisung 
Für die Ausführung der Überweisung gelten die gesondert vereinbarten 
Sonderbedingungen für den Überweisungsverkehr.  
 
1.3 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten 
Für den Umgang mit der Karte gelten ergänzend die Sorgfalts- und 
Mitwirkungspflichten in Abschnitt A.II.6.2 bis 6.4.  
 
1.4 Fehleingabe der Geheimzahl 
Es gelten die Regelungen in Abschnitt A.III.1.2. 
 
1.5 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen 
Die Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Verfügungen an 
Selbstbedienungsterminals richtet sich nach den Regelungen unter 
A.II.14.. Abweichend von A.II.14.1 Absatz 6 ist die Haftung des 
Kontoinhabers auf den Verfügungsrahmen pro Kalendertag und sofern 

ein anderer Verfügungsrahmen gemäß B.1.1 vereinbart wurde auf 
diesen beschränkt.  
 
C. Zusatzanwendungen 
 
1. Speicherung von Zusatzanwendungen auf der BankCard 
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte 
befindlichen Chip als Speichermedium für eine bankgenerierte 
Zusatzanwendung (z. B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) oder 
als Speichermedium für eine unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu 
benutzen. 
 
(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich 
nach dem Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber 
nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages 
nutzen. Es obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine 
Karte zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatzanwendungen 
nutzen möchte. Die Speicherung einer unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens 
nach Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. 
Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal 
kommunizierten Daten keine Kenntnis. 
 
2. Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer   
  unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
Die Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die technische 
Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in der 
Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine 
Leistung, die das Unternehmen über die unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich 
ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen 
dem Karteninhaber und dem Unternehmen. 
 
3. Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen 
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zu-
satzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich 
gegenüber dem Unternehmen geltend zu machen, das die 
Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert hat. Das Unternehmen 
bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten 
Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke der 
Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen. 
 
(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatz-
anwendung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber 
der Bank geltend zu machen. 
 
4. Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen   
  PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen 
Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von 
der kartenausgebenden Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN 
nicht eingegeben. Sofern das Unternehmen, das eine 
unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert 
hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf diese 
Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm wählbaren 
Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Karteninhaber zur 
Absicherung der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die 
PIN verwenden, die ihm von der kartenausgebenden Bank für die 
Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt 
worden ist. 
 
5. Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen 
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
kommt nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die 
Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespeichert hat und ist nur 
dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von bankgenerierten 
Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der Bank in Betracht und 
richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag. 
 
D. Außergerichtliche Streitschlichtung und sonstige Beschwerde-    
  Möglichkeit 
 
Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank kann sich der Kunde 
an die im "Preis- und Leistungsverzeichnis" näher bezeichneten 
Streitschlichtungs- oder Beschwerdestellen wenden. 
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1. Nutzungsvereinbarung 
Die Bank stellt dem Kontoinhaber bzw. den Kontoinhabern (nachfolgend „Kunde“) auf seinen 
Wunsch ein elektronisches Postfach (nachfolgend als „Postbox“ bezeichnet) zur Verfügung. Die 
Nutzung der Postbox setzt die Teilnahme des Kunden am Online-Banking sowie die Angabe einer 
privaten E-Mailadresse des Kunden voraus, an die die Bank den Kunden über den Eingang von 
Mitteilungen in der Postbox benachrichtigt, vgl. Nr. 4. Der Kunde kann die Postbox im 
bereitgestellten Funktionsumfang nutzen. Bevollmächtigten ist die Nutzung der Postbox in gleicher 
Weise wie dem Kunden gestattet. 

 
2. Nutzungsumfang 
(1) Bei Nutzung der Postbox übermittelt die Bank auf diesem Weg für alle derzeitigen und zukünftig 

unterhaltenen Konten des Kunden und sonstigen Vertragsbeziehungen alle Mitteilungen und 
Informationen wie z.B. Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse, Angebote zur Änderung der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Sonderbedingungen oder Entgelte (nachfolgend zusammen 
als „Mitteilungen“ bezeichnet). Die Übermittlung der Mitteilungen erfolgt durch das Einstellen von 
Dateien in einem gängigen Format (z.B. PDF). Kontoauszüge mit den Buchungsvorgängen eines 
Monats werden jeweils nachträglich zu Beginn des folgenden Monats in die Postbox eingestellt. Der 
Kunde kann sich die in der Postbox bereitgestellten Mitteilungen online ansehen, ausdrucken 
und/oder herunterladen. 

 
(2) Mit der Einrichtung der Postbox verzichtet der Kunde ausdrücklich nach Maßgabe dieser 

Bedingungen gleichzeitig auf die papierhafte Zurverfügungstellung der in die Postbox 
eingestellten Mitteilungen. Die Bank bleibt jedoch gleichwohl dazu berechtigt, dem Kunden 
Mitteilungen, auch wenn diese in die Postbox bereits eingestellt wurden, ergänzend oder alternativ 
per Post oder in sonstiger Weise zuzusenden, wenn sie dies unter Berücksichtigung des 
Kundeninteresses für zweckmäßig hält oder es aus rechtlichen Gründen erforderlich ist. Die Bank 
stellt dem Kunden hierfür kein Entgelt sondern – soweit rechtlich zulässig – nur ihre Aufwendungen 
in Rechnung. 

 
(3) Auf Verlangen des Kunden übersendet die Bank dem Kunden in begründeten Einzelfällen die in die 

Postbox eingestellten Mitteilungen zusätzlich auch postalisch zu. Das hierfür anfallende Entgelt 
ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank. 

 
3.  Unveränderbarkeit der Daten 

Die Bank garantiert die Unveränderbarkeit der Daten in der Postbox. Dies gilt nicht, soweit die 
Daten außerhalb der Postbox gespeichert oder aufbewahrt werden. Soweit die Dokumente 
verändert oder in veränderter Form in Umlauf gebracht werden, übernimmt die Bank hierfür keine 
Haftung. 

 
4. Benachrichtigung des Kunden via E-Mail 

Die Bank wird den Kunden über den Eingang von Mitteilungen in seiner Postbox kostenlos per E-
Mail an die von ihm angegebene E-Mailadresse benachrichtigen. Änderungen dieser E-Mailadresse 
hat der Kunde der Bank gemäß Nr. 11 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unverzüglich 
mitzuteilen. Diese Benachrichtigung, auf die nicht geantwortet werden kann, enthält keine 
persönlichen Informationen des Kunden oder Angaben über den Inhalt der Mitteilungen. 
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5. Mitwirkungspflichten des Kunden 
Unbeschadet der Benachrichtigung durch die Bank gemäß Nr. 4 ist der Kunde verpflichtet, seine 
Postbox regelmäßig auf den Eingang von Mitteilungen zu überprüfen; für die Prüfungspflichten des 
Kunden gelten insbesondere Nr. 7 sowie Nr. 11 Abs. 4 und 5 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

 
6. Zugang der Mitteilungen beim Kunden 

Mitteilungen der Bank gehen dem Kunden spätestens in dem Zeitpunkt zu, in dem dieser die 
Mitteilung zur Kenntnis genommen hat.  

 
7. Anerkennung der Mitteilungen durch Finanzbehörden 

Die in die Postbox eingestellten Mitteilungen, wie z.B. der Kontoauszug oder der Rechnungs-
abschluss werden von der Finanzverwaltung nicht anerkannt, da sie weder die Anforderungen an 
die steuerliche Aufbewahrungspflicht noch die an eine Rechnung im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes erfüllen. Sie werden somit nur im Privatkundenbereich anerkannt, wenn der 
Kunde nicht buchführungs- und aufzeichnungspflichtig ist. Kunden sollten sich vor Nutzung der 
Postbox bei dem für sie zuständigen Finanzamt informieren. Nach amtlich vorgeschriebenen 
Muster ausgestellte Steuerbescheinigungen können jedoch nach Ansicht der Finanzverwaltung in 
elektronischer Form in ein elektronisches Postfach übermittelt werden. 

 
8. Dauer der Aufbewahrung in der Postbox 
(1) Die Bank stellt die Mitteilungen während der Laufzeit der Nutzungsvereinbarung für die Dauer von 

vier Jahren nach deren Einstellung in der Postbox zur Verfügung. Nach Ablauf der Speicherfrist 
nach Satz 1 ist die Bank berechtigt, die Mitteilungen aus der Postbox zu entfernen; hierüber wird 
sie den Kunden zuvor mit einer Frist von zwei Monaten informieren und ihm somit die Möglichkeit 
geben, die Mitteilungen auf einem eigenen Datenträger zu speichern oder in Papierform 
auszudrucken. Die Bank ist berechtigt, den Speicherzeitraum gemäß Satz 1 zu verändern; hierüber 
wird sie den Kunden vorab in angemessener Frist unterrichten. 
 

(2) Soweit ein Nachdruck der Mitteilungen erforderlich ist, kann die Bank diesen auf Anfrage und nach 
Beauftragung dem Kunden zur Verfügung stellen, soweit ihr dies aufgrund der für sie geltenden 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen möglich ist; hierfür gelten die Bedingungen des Preis- und 
Leistungsverzeichnisses der Bank. 

 
9. Kündigung / Ende der Nutzungsmöglichkeit 
(1) Der Kunde kann die Nutzungsvereinbarung für die Postbox jederzeit in Textform oder im Online-

Banking ohne Angabe von Gründen kündigen. Ab Wirksamwerden der Kündigung wird die Bank die 
Postbox deaktivieren und die darin befindlichen Mitteilungen frühestens einen Monat nach 
Wirksamwerden der Kündigung löschen. Dem Kunden obliegt es, zuvor die Mitteilungen auf einem 
eigenen Datenträger zu speichern oder in Papierform auszudrucken.  
 

(2) Die Bank kann die Nutzung der Postbox jederzeit mit einer Frist von zwei Monaten kündigen, es sei 
denn, es liegt ein wichtiger Grund vor, der sie zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn es der Bank auch unter angemessener 
Berücksichtigung der Belange des Kunden unzumutbar erscheint, die Nutzung der Postbox 
fortzusetzen. 
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(3) Auch ohne Kündigung endet die Nutzungsmöglichkeit der Postbox automatisch, wenn der Kunde 
nicht mehr am Online-Banking teilnimmt. Gleiches gilt für den Fall, dass der Kunde bei der Bank 
kein Konto mehr unterhält. Abs. 1 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

 
(4) Nach Wirksamwerden der Kündigung gemäß Abs. 1 und 2 sowie in den Fällen des Abs. 3 wird die 

Bank dem Kunden die für die Postbox vorgesehenen Mitteilungen gegen die Erstattung ihrer 
Auslagen für Porto (vgl. Nr. 3.2. des Preis- und Leistungsverzeichnisses) auf dem Postweg 
zukommen lassen. 

 
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Sonderbedingungen der Bank, die in den 
Geschäftsräumen der Bank oder unter www.sparda-hessen.de eingesehen werden können. 
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	Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. Die Nutzung von Zahlungskarten ist in den Sonderbedingungen für die BankCard und BankCard online geregelt.
	Preise
	Die aktuellen Preise entnehmen Sie dem Preisaushang und/oder dem Preis- und Leistungsverzeichnis in seiner aktuellen Form. Dieses wird Ihnen auf Wunsch zugesandt bzw. ist im Internet unter www.sparda-hessen.de einsehbar.
	Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
	Zusätzliche Kommunikationskosten
	Leistungsvorbehalt
	Einhaltung und Erfüllung des Vertrags
	Vertragliche Kündigungsregeln
	Mindestlaufzeit des Vertrags
	- keine -
	Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
	- Sonderbedingungen für die Postbox.



	III. Informationen über die Besonderheiten der vorvertraglichen Information für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträge und für Fernabsatzverträge
	Information zum Zustandekommen des Vertrags im Fernabsatz
	Widerrufsbelehrung
	Widerrufsfolgen
	Besonderer Hinweis:

	IV. Preisverzeichnis: Privates Girokonto
	Informationen über die Preise für das Private Girokonto


	Preisblatt Giro_01.01.2020.pdf
	Kontoführung
	SpardaGiro
	Basiskonto
	Mediale Dienstleistung
	KontoauszugP0F
	Bargeldauszahlung und Bargeldeinzahlung
	Debitkarte [Sparda-BankCard]
	Kreditkarten
	Kreditkarte [Mastercard Standard]
	Kreditkarte [Mastercard Platinum]
	Kreditkarte [Visa Card]
	Überweisungsverkehr
	Schecks

	VVI für AGV FAG_SpardaGiro_10.2020.pdf
	Übersicht
	I. Allgemeine Informationen
	Name und Anschrift der Bank
	Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank (Vorstand)

	Markus Müller (Vorsitzender)
	Michael Weidmann (stellv. Vorsitzender)
	Rüdiger Orth
	Hauptgeschäftstätigkeit der Bank
	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften aller Art und von damit zusammenhängenden Geschäften.
	Zuständige Aufsichtsbehörde
	Eintragung (der Hauptniederlassung) im Genossenschaftsregister
	Steuer- bzw. Umsatzsteueridentifikationsnummer 
	 DE 114 104 708
	Vertragssprache
	Rechtsordnung/Gerichtsstand
	Außergerichtliche Streitschlichtung
	Streitschlichtung Ombudsmann
	Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung



	II. Informationen zum SpardaGiro
	Wesentliche Leistungsmerkmale
	Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
	Die Bank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Girovertrag durch Verbuchung der Gutschriften und Belastungen auf Basis der zugrundeliegenden Aufträge und Weisungen (z.B. aus Überweisungen, Lastschriften, Ein- und Auszahlungen, Bankentgelte) auf dem in laufender Rechnung geführten Konto (Kontokorrentkonto). Beim Kontokorrentkonto werden die jeweiligen Buchungspositionen zum Ende der vereinbarten Rechnungsperiode – in der Regel zum Ende des Kalenderquartals – miteinander verrechnet und das Ergebnis (Saldo) dem Kunden als Rechnungsabschluss mitgeteilt. Alle von der Bank vorgenommenen Buchungen werden auf dem Kontoauszug mit Angabe des Buchungsdatums, des Betrags, einer kurzen Erläuterung über die Art des Geschäftes sowie der Valuta (Wertstellung) aufgelistet. Kontoauszüge werden in der jeweils vereinbarten Form (z.B. Postversand, Kontoauszugsdrucker, Postbox) übermittelt.
	Eingezahlte Geldbeträge und Zahlungseingänge schreibt die Bank dem Konto gut.
	Die Bank erfüllt eine Auszahlungsverpflichtung durch Auszahlung am Schalter oder an Geldausgabeautomaten.
	Bei einer institutsinternen Überbeweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Begünstigten und Übermittlung der Angaben zur Person des Überweisenden und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Bei einer institutsübergreifenden Überweisung ist diese mit Gutschrift auf dem Konto des Kreditinstituts des begünstigten und Übermittlung der Angaben zur Person des Überweisenden und des angegebenen Verwendungszwecks erfüllt. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus den Bedingungen für den Überweisungsverkehr.
	Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftragslastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird (vgl. Nr. 9 Abs. 2 der AGB).
	Ist der Scheck auf ein Kreditinstitut im Inland gezogen, erfüllt die Bank ihre Verpflichtung aus dem Scheckinkasso mit Vorlage des Schecks oder dessen Daten beim gezogenen Kreditinstitut. Bei einem auf ein Kreditinstitut im Ausland gezogner Scheck ist die Verpflichtung der Bank aus dem Scheckinkasso durch auftragsgemäße Weiterleitung des Schecks (oder der Scheckdaten) erfüllt. Vor Eingang des Scheckgegenwertes bei der Bank erfolgt die Gutschrift in der Regel nur unter dem Vorbehalt des Eingangs (vgl. Nr. 9 Abs. 1 der AGB).
	Die Bank stellt Ihnen eine Dispositionskredit mit dem Leistungsvorbehalt eines 3monatigen Zahlungseingangs sowie einer entsprechenden Bonität auf Ihrem Girokonto zur Verfügung. Über den eingeräumten Kreditrahmen können Sie frei verfügen. Die Rückführung erfolgt mittels der auf Ihrem Girokonto eingehen Zahlungen. Die Zinsabrechnung erfolgt immer vierteljährlich im Rahmender Kostenabrechnung für Ihr Girokonto. Das Kreditverhältnis kann von Ihnen jederzeit beendet werden, indem Sie den Sollsaldo auf Ihrem Girokonto ausgleichen. Die Bank kann Kredite und Kreditzusagen jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 
	Auf die Bank gezogene Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt zurückgegeben werden (vgl. Nr. 9 Abs. 2 der AGB). Im übrigen gelten die Bedingungen für den Scheckverkehr.
	Vom Kunden veranlasste Kartenzahlungen erfüllt die Bank durch Zahlung an den Händler als Akzeptanten der Kartenzahlung. Die Nutzung von Zahlungskarten ist in den Sonderbedingungen für die BankCard und BankCard online geregelt.
	Preise
	Die aktuellen Preise entnehmen Sie dem Preisaushang und/oder dem Preis- und Leistungsverzeichnis in seiner aktuellen Form. Dieses wird Ihnen auf Wunsch zugesandt bzw. ist im Internet unter www.sparda-hessen.de einsehbar.
	Hinweis auf vom Kunden zu zahlende Steuern und Kosten
	Zusätzliche Kommunikationskosten
	Leistungsvorbehalt
	Einhaltung und Erfüllung des Vertrags
	Vertragliche Kündigungsregeln
	Mindestlaufzeit des Vertrags
	- keine -
	Sonstige Rechte und Pflichten von Bank und Kunde
	- Sonderbedingungen für die Postbox.



	III. Informationen über die Besonderheiten der vorvertraglichen Information für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträge und für Fernabsatzverträge
	Information zum Zustandekommen des Vertrags im Fernabsatz
	Widerrufsbelehrung
	Widerrufsfolgen
	Besonderer Hinweis:

	IV. Preisverzeichnis: Privates Girokonto
	Informationen über die Preise für das Private Girokonto


	Preisblatt Giro_01.01.2021.pdf
	Kontoführung
	SpardaGiro
	Basiskonto
	Mediale Dienstleistung
	KontoauszugP0F
	Bargeldauszahlung und Bargeldeinzahlung
	Debitkarte [Sparda-BankCard]
	Kreditkarten
	Kreditkarte [Mastercard Standard]
	Kreditkarte [Mastercard Platinum]
	Überweisungsverkehr
	Schecks

	Preisblatt Giro_01.08.2021.pdf
	Kontoführung
	SpardaGiro
	Basiskonto
	Mediale Dienstleistung
	Kontoauszug0F
	Bargeldauszahlung und Bargeldeinzahlung
	Debitkarte [Sparda-BankCard]
	Kreditkarten
	Kreditkarte [Mastercard Standard]
	Kreditkarte [Mastercard Platinum]
	Überweisungsverkehr
	Schecks

	Preisblatt Giro_01.01.2021.pdf
	Kontoführung
	SpardaGiro
	Basiskonto
	Mediale Dienstleistung
	KontoauszugP0F
	Bargeldauszahlung und Bargeldeinzahlung
	Debitkarte [Sparda-BankCard]
	Kreditkarten
	Kreditkarte [Mastercard Standard]
	Kreditkarte [Mastercard Platinum]
	Überweisungsverkehr
	Schecks

	VVI für AGV FAG_SpardaGiro_FA 03.22_01.10.2022.pdf
	Vorvertragliche Informationen für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und für Fernabsatz-verträge zum Girovertrag

	Preisblatt Giro_01.06.2023.pdf
	Kontoführung
	SpardaGiro
	Basiskonto
	Mediale Dienstleistung
	Kontoauszug0F
	Bargeldauszahlung und Bargeldeinzahlung
	Debitkarte [Sparda-BankCard]
	Kreditkarten
	Kreditkarte [Mastercard Standard]
	Kreditkarte [Mastercard Platinum]
	Überweisungsverkehr
	Schecks

	VVI für AGV FAG_SpardaGiro_01.06.2023.pdf
	Vorvertragliche Informationen für außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge und für Fernabsatz-verträge zum Girovertrag


	Logo: 


